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Der Chef der Sicherheits olizei

Berlin, den 29.Juni 1942

und des SD

IV A 1 C- 3.12. 9195/42

BETH

ALRIOTS

Scan.llbriof

An alle

Eng. -4 JULLD32

Staatspolisei-leit-stellen,

Konno-une dar Sipo und des SD.,

Sefehlshcber ev Sipo une dee SD.,

Inspeldeure der Sipo und des BD.,

Naehrichtlich

den Ghaf der Oronnngspelizei,

dem Reichssicherkeitsheuptant Il A

- Erla-Sannlung-

den Antern III unl V, tV D 5

den Höhoren - und Polizeiführern,

don Kriainalpolizei-leit-atellsn,

den SD-Leit-Absohnitten.

Betr

Be- unc Entladezwecke,

.

-

3ezuge

Runderlass des RMat. vou 4.6,42 I 2 a 6451

     C  

Im Erla: des RidI, von 4.6,42 werden eine Anordnung

des Reich marsehalls des Grossdsutschen Reiches vom 3l.5.42

und zine Kaordnung des Reicheverkehrsninistors ven 3.6,42

belenntge eben. Der Herr Reichsnarschcll ordßet hierin an,

Cuso zur Brrciehung einer Begehleunicun der Do und Srtla

der Varkclremittel in ereter Linis, eowef eüglach, vin

Sineatz vdn Eriegegezangendn zi thlgon het. Zár Biadgn

von Je- ud Entladekelorton wind das Ol tn altorn'okbfe

 l   o

Cun Reichsverkehroaigie rium

54.0

Binsotz diesor Kriogageiengeh
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Brannpunkten dee Strassen- p

 0102405010 0T0
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durch die Reiche
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werdon.
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uacht gestellt. Der Reiehsninister des Innoren hot

dureh einen Schnellbrieferl 3s vom 16,6.42 Az,

I Ra 5423 II/42 an din Reichaatatthnlter, Imenmini-

sterißRºder I nder, die Regierungspräsidenten crsucht,

die Landräte und eberbtirgorneister anzuveisen, Untorbringung

und Verpflegun; dieser Einsatzl rüfte nöglichst in Bo-

nehmen mit den Devollaßchti ten für den Nahveriehr auf

schnellsten iege sicherzustellen. Die Unterbringung soll,

soweit nöglich, in reichsbalineigenen Gebäuden bzw, auf

fehsbahngeliinde erfolgen.

Ich bitte, diesen Binsntz sowjotrussischer

gefangener die erforderlichd Aufiurksankeit zu

Itun und etwa auftretenle Mißetändo durel sofortige

Lungnahme nit den zuständigen Stellen zu ändern.

Ih wiehtigen Fellen ist Bericht zu crstatten.

In Vertretung:

Boglaubigt:

gez: M ü l 1 e r

Ud

nzleiangestellte

89965

Geheimp



Der Ghef der Sicnerhitspolizei

Berlin, den 2,Juni 194

und deš SD

IVA1C-B.1 24683/423

Büro des Sloa siek

beim Reichsptoter

in Böhmen und Mahce

uy

Eing. 10.JUNI 1942

alle Staatspoligei-leit-gtellon

den Befohlshaber der Sip u d gD, in 3 i g a

die K umandeure in R e v a l, R i g a,

Kauen,Ninak,

den Bofchlshaber in K i e w,

die Kommondcure in R o w n o, S h i t o n i. r,

Kiaw,icehernigoW,Nikplajew,

SMARdCCAB

das Sandorkommudo 4 a in c h a r k o w,

4bin G'orlowka

dau Minsatzkdo. VI in S t a 1 i n o,

Konnandeure dor Sipo u d,sd in K r a k a u

Radom,Varschau,Lublin,

die Befehlshaber. ug Kmndoure der Sipo u,d.sr

den Verbindungsführer bein Kemandeur der

Kriugsgefangenen, Vekrkreis I,

-KV. V a l t e r -

in Königsbor

den Verbindunrsführer beim Kommandeur der

Kriegsgetangenen in Goneralgouvernement

- -dtubaf. L i g ka -

in Lublin

Nachrichtlich

dou Reichstührer- u.Ch,d Dt.Polisei,

den AntscheRs I, II, III, IV, VI

den Gruppenleiter IV D

den Rokerato IV D 2, IV D 5,

dendiöh. -- und Pol. ührern,

der Chof der Einsatzgruppe B - S m o 1 e n s L,

H

e

Dsimferopal

de
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den Kriminalpolizei-leit-stellen

den SD-Lcit-Abschnitten

dem Inspekteur der Konzentrationslager

in Oranie nbur6

-

Betrifft:Behandlung sowjetrussischer Kriegsgefangoner,

Bezug

Meinc Einsatzbefchle Nr,3 vom 17.7.41

- IV A 1 e - 21 B/41gRs.- Hr. 9 von 21.7.41

und Nr. 14 vom 29.1o.41, sowie

meinc FS-Erlaase Nr. 5l837 ven 26.42

Nr. 71504 von 27.4.42

B.Nr. IV A 1 c - 2468/42g - an sämtlicho

Stautspolizci-leit-stellon,

Anlagon: - 6 -

.

----

Als Anlage übersende ich in Abdruck folgende

Erlagse des OKW:

l.

Erlnss des OKy von 24.3.42, Aktz.

2 f 24.75 AWA/Kriogsgef.Alig.(Ia)

2.

von 1.4.42 - Aktz. 2 f 24.17b Chef

Kricgsgof./Org.(Iiib)

3.

vom 9.4.42 - Aktz, 2 f 24.17 g Chef

Krilgsgof. Org.(IIib)

4.

ven s 5.42 - Az, 2 f 24.73 Chel

Ki g5gof/Allg.(Ia) Nr.1155/42g

5.

vom 14.5.42 - Aktz. 2 f 24,17 b

Kriogegef. Org.(Itib).

6.

Vom Jund 1942 - Az, 2 P 24 73 AVA/

Kri sgef.Allg.(A) Nr.92/42g Kdos.

Bezüglich der künftigen Überprüfu

der sowjetrvasischen Eriogsgeiangenen vereise ieh be-

sonders au

20 des

es von 24.5. in der

Sumssea
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Passung vom 5.5,42 wnd don Erlass vom Juni 1942 Aktz.

2.124.73_AWA/Kciegs:efAlls.(A)

Nr.92/42i Kaos.,

wonuch die Aussonderung sämtlichor Kriegsgefalgenor

künftig nur noch in Genoralgouvernonent stattfindut.

Der letztgenamite Erlass o:eht eine Abstandnahne von der

Sonderbehandlur; nur fü div Politkomnissnrg und Poli-

truks vor. In ubrigen verblsibt es bei den bisherigen

Vurfahren (Judon,Verbreeher usw,)

Die Staatsnolisei-loit-steller werden noohmalg

gchalten, dis z.zt, nech lauzenden Üborprdfuigen be-

schleunigt zun Abschluss zu bringan, Ich nehnd hierbei

Bezug auf mi:en Pe-Erlass von 27,4,42, Uber die Auflö-

sung dor Einsatzkommandos er:eht weitere Weisung.

In Vertrotung:

gez: Mü11e

Gebcime

Frnd

cnziaibngoutellto

imes



Der Chef der Sieharheitspolizei

Berlin, den 2,Juni 1942

und des ED

IV41 80B.10-24683/422-

An

alle Staatspoligei-leit-gtellon

den Befohlshaber der Sip uid gD, in R i g a

die Kmmandeure in R e va l, R i g a,

Kauen,Minok,

den Berchlshaber in K i e w,

die Komnondoure in R o wno, S hi t o n i. r,

Kiew,dcehcrnigow,Nikolajew,

Charkow,Dnjeprp'etrwsk

dag Sandorkemmando 4 : in d h a r k o w,

4bin Gorlowka,

das Einsatzkdo, VI in S t a l i n o,

Kommandeure dur Sipo u d,sd in K r a k a u

Radom,varschau,Lublin,

di. Befehlshaber. u, Kommnedoure der Sipe u.d.SD,

den Verbindungsführor bein Komiandeur der

Kriegsgefangencn, Wehrkreis I,

-K. Wa l te r -

in Königsborg

den Verbindungsführer beim Konmandour der

Kriegsgefangenen in Goneralgouvernement

--Stubaf, L i g ka -

in Lublin

Nachrichtlich

dou Reichstthror- u.Ch d Dt.Polizei,

I  I I 'I 

don Gruppenleiter TV D

don Roferaton IV D 2, IV D 3,

den Jiöh. - und Pol Pührern,

den Chef der Eingntzgruppe B - S m o 1 e n.s E,

e

D-simferoiol

den
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den Kriminalpolizei-leit-gtellen

den SD-Lcit-Abschnitton

dem Inepekteur der Konzentrationslager

in oranionburg

-

Betrifft:Bohandlung sowjetrussischer Kciegsgefangoner,

Bezuss

Meine Einsatzbefchle Nr.3 vom 17.7.41

- IV A 1 c - 21 B/4lgRs.- Hr. 9 vom 21.7.41

und Mr. 14 vom 29.1o.41, sowie

moinc PS-Erlasse Nr. 5l837 ven 26.7-42

Nr. 71504 von 27.4.42

B.Nr, tV A 1 c - 2468/42g - an sämtliche

Stautspolizci-leit-stellen,

Anlagen: - 6 -

- -  - - -

Als Anlage üborsende ich in Abdruck folgende

Erlasse dos OKW:

1..

Erlass des OK7 von 24,3.42, Aktz.

2 f 24.73 AWA/Kriogsgef.Alig.(Ia)

2.

von 1.4.42 - Aktz. 2 f 24.17b Chef

Kricgsgef./Org.(Iiib)

3.

vom 9.4.42 - Aktz, 2 f 24.17 g Chef

Kriegsgef. Org.(Iitb)

von 5 5.42 - Az. 2 f 24.73 Che?

Kringsgef/Allg.(Ia) Nr.1155/42g

5.

vom 14.5.42 - Aktz, 2 f 24,17 b

Kriogogef. Org. (tlib).

6.

Vom Juni 1942 - Az, 2  24 73 AWA/

Kri (sgef.Allg.(A) Nr.92/42g Kdos.

Bezüglich der künftigen Überprüfu

der sowjetrnesischen Kriegsgefangenen verweise ieh be-

sondero auf Ziff.l0 des OKl.-Erlasses von 24.5. in dor

Fassung
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Passung von 5.5,12 wnd dun Erlass vom Juni l942 Aktz,

21_2473_AWA/KriegsCefAlls.(A)

Nr. 92/42 Raos.,

wonuch die Aussonderung sämtlichor Kriegsgefangenor

künftig nur noch im Genoralgouvernellent stattfindet,

Der letztgenamte Erlass o:eht eine ibstandnahme von der

Sonderbehandlur; nur fü: di Folitkonnissare und Poli-

truks vor, In übrigen verblaibt ss bei den bisherier

Verfahren (Juden,Verbroeher usw,)

Dic Staatspelisei-lsit-stellen werden ngohmls

gehalten, dis z.Zt. noch laußenden Üborprufungen be-

schlcunigt zum Abschluss zu bringen, Ich nehne hiurbei

Bezug auf ni:en P-Erlass vom 27.4.42, Uber die Auflö-

sung dor Einsatzkommandos er_eht weitore Weisung.

In Vertrotung:

cez: M ü 1 1 e 

rin ot

mziaikngostelltc

imes



bscurift!
Berlin-Schüneberg, den 5.5,1949.
Oberkeumando der Wehrmacht
Badeneche Straße 51
Az. 2 f 24.73 Chef Kriegsgef./Allg(Ie)
Nr. 1155/42 g
Qeheim
24.73 ANA/Eiegsgef. Allc.(Ia) v.24.3.42
∴Z.21
Bezuge
OKW
Nr. 389/42g
Betr,:
Behandlung sowjet.Kr,Gef,
1)
Ergänzungen der Bezugsverf gung sind bereits in
folgenden Verfügungen befohlen worden.
a) kz. 2 f 24.17b Chef Kriegsgef./Org(IIIb) v.1.4,42
Nr. 1474/42
Ce9
Arbeitseinsatz sowjatischer Kr.Gef,hier:"Kolonnen-
arbcit" in der Landwirtschaft,
b)
Az. 2 f 24.17g Chef Kriegsgef./Org(IIIb)
v.9.4.42
Ir,1396/42
betr,
Arbeitseinsatz sowjetischer Kr,Gef, in der Forst-
wirtschaft.
c)
Az. 2 f 24.73 Chef Kriegsgef./Allg(Ia)
v,26.3.42
Nr. 981/42g
betr,
Vertrauenswürdige sowjet.Kr.Gef.
2)
Zur Frage der "Aussonderung" sowjet,Kr.Gef. wurde
mit Reichsführer-il nachstehende Vereinbarung getroffen:
Die nach der Bezugsverfügung Ziff.lo vorgenommenen
Aussondorungen sind für die derzeit in Reichsgebiet, in
den Gebieten der Wehrmachtbefehlshaber und im General-
gouvernement befindlichen Kr.Gef. dann als abgeschlosson
e
zu betrachten, wenn die einnalige Prüfung durchgeführt
ist.-
Künftig werden die Neuankömmlinge nur Östlich
der alten Reiehsgrenze so überprtift werden, dass die
allgemeine erneute Untersuchung innerhalb der Reichs-
grenzen forthin unterbleiben kann,
Un eino Vernischuag und damit inmer wieder eine
 d    d 
befehlshaber
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befehlshaber und in Generalgouvernement bereits be-

findlichen Kr,Gef, nit den Neuankömmlingen zu vermeiden,

sind die neu aus dem rückwärtigen Heeresgebiet an-

transportierten sowjet,lr.Gef. einvandfrei getrennt zu

halten,

Die Komandanten dieser Lager im Gebiet Ost-

land, Ukraine und Generalgouvernement sind zu sofortiger

Mitteilung des Eintreffens neuer Kr.Gef, an die.ört-

lichen Dienststellen der Geheimen Staatspolizei verpflich-

tet, damit die Aussonderung ohne Verzug beginnen kam,

Der Abschub von Kr.Gef, in das Reich kamn erst nach der

"politischen Quarantäne"durchgeführt werden,

Desselbe gilt für evtl,notwendige Verlegungen

in ein anderes Lager östlich der Reichsgrenze;in solchen

Fällen ist von dem Einsatzkommando der Staatspolizei dem

Transportführer zur Vermeidung erneuter Überprüfung ein

Ausweis des ersten Lagers mitzugeben.

Eine erneute Überprüfung der in das Reich verlegten

Kr.Gef. ist danit nicht mehr erforderlich,

Die weitere Überwachung der Arb.Kdos, auf unsichere

Elemente und deren evtl, Rückführung zwecks Überstellun.;

an die Staatspolizei ist Aufgabe der M.Stammlager-Komman-

danturen.

3)

Mit Rücksicht auf die inzwischen genachte Erfahrung,

dags sich sowjet,Kr,Gef, auf einer Plucht nur durch Straf-

waitre

taten erhalten können, wird Ziff, l4 des Bezugsbefehls wie

folgt abgeändert:

89938

" Die wiederer piffenen Er.Gef,. sind der nichsten

Polizeidienststelle-zu übergeben, die baldmöglichst

feststellt, ob der Flüchtling Straftaten begangen

hat, Ist das nioht der Pall, so wird er den Kr,Gef,

Leger zun Zwecke der Bestrafung für die Flucht

und zu späteren erneuten Arbeitseinsntz viedar

zur Vorftgung gestellt."
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Die Bezugsverfügung ist entsprechend zu berichtigen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

In Auftrage

gez. Unterschrift
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Ab s ch ri f t !

- - - - - - - - - - ~

Oberirommando der Wehrmaclt

Berlin-Schöneberg, den 14.5.42

Az, 2 f 24.17 b Kriegsgef, Org. (IIIb) Badenschestr, 51

Nr. 2079/42

Bozug: OKw/ Az. 2 f 24.17 b Ghef Kriegzgef./Org. (IIIb)

Nr. 1474/42 vom 1.4.1942.

Betr.: Arbeitseingatz sowjetischer Kriegsgef.hier:

"Kolonnenarbeit" in der Iandwirtschaft.

- - - - - -

An den Grundsatz, dass ein gemainsamer Einsatz freier

und kr.gef.Sowjets in ein und denselben Dorf vermieden

werden muss, nuss festgehalten erden, Wenn sich dieser Grund-

satz im dringenden Interesse der rechtzeitigen Beendigung

der Frühjahrsbestellung nicht überall durchführen lässt,

so nuss jedenfalls dafür Sorge getragen werden, dass die

Kr.Gef. nicht nit den in derselbon landwirtschaftlichen Ge-

neinde eingesetzten zivilen Arbeitskräften zusammentreffen

können. Unter dieser Voraussetzung stellt das Oberkommando

der Wehrnacht geine Bedenken gegen den Vorschlag des Gene-

ralbevollnächti:ten für den Arbeitseinsatz zurück, dass

in den Fällen, in denen wührend der Frühjährsbestellung

ein geneinsamer Einsatz freier und kr.gef,Sowjets innerhalb

derselben landwirtschaftlichen Geneinde nicht vermieden

werden kann, die Kr,Gef, den Gutsbetrieben und die freien.

sowj,Arbeiter den biuerlichen Betrieben zugeteilt werden.

Der Chef des Oberkonmandos der Wehrmacht

In Auftrage:

gez: Kraft

Für die Richtigkeit.

gez: Unterschrift

Hauptmann
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Ab s e h r i f t i

------

Berlin-Schöneberg, den 9.s.l942

Oberkommando der Wehrmacht

Badenschestr.51

Az.2 f 24.17e Chef Kriogsef.0 (I1b).

Nr. 1396/42

OIW/Az. 2 f. 24.17e Kriegsgef. (15) Nc, 8493/41

Bezug:

vom 10, 12, 1941.

Botri

Arbeitseinsatz sowjetischer Kr.Gef,

in der Porstwirtschaft.

-- 

Es wird genehnigt, sowjetische Ir,Gef, intKe-

lonnen zu mindestens je 5 Manm auch zum Durchforsten

unter Aufsicht einec deuteohen Fcusterbeiters in solchen

Schlägen einzusetzen, dic übersichtlich, d.h, chne Unter-

holz, sind und bei denen der Baumbsstard die Beschäfti-

gung von 5 Mann bein Pällon und Auferbeiten des cinzelnen

Bawnes zulässt,

Der Ghef dos Oberkommandos der Wehrmacht

In Auftrage

gez. von Craevenitz,

Pür die Riehtigleit:

gez. Unterselrift

Hauptmann



Abschrift:

1

To dda

Az.2 f 24.l7b Chef Kriegsgef./Org.(IlIb).

Nr. 1474,42.

Berlin-Schöneberg, den 1.4.1942.

Badensche Str. 51.

Bezug:

OKW / Az. 2 f 24.17 s Chef Kriegsgef.Org.(IIIb)

Nr. 259/42 vom 17.1.1942.

Betr.:

Arbeitseinsatz sowjetischer Kr.Gei.

hier: "Kolonnenerbeit" in der Landwirtschaft.

In der Landwirtschaft können sowjetische Kr.Gef.

von einer gemeins men Unterbringung aus (mindestens 20

Mann in einer Unterlunft) in kleineren Teilgruppen,not-

falls auch einzeln, zur Arbeit eingesetzt werden. In

bäuerlichen Betrieben dürfen sowjetieche Kr.Gef,jedoch

nur dann eingesetzt werden, wenn sich in ihnen minde-

stens noch ein deutscher Mann befindet. Ebenso muß an

den Grundsatz festgehalten werden, daß freie und kriegs-

gefangene Scwjetrussen nicht in ein und demselben Dorf

eingesetzt werden diizfen.

Der Chef des Ob erkoumandos der Wehrmacht

Im Auftrage

gez. v on G r a e v e n i t z.

Für die Richtigkeit:

gez.Unterschrift

Oberstleutnant.
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Oberkonmando der Wehrmacht

Soqououeg-utaed

Badenschestr.51

Az. 2 f 24.73_AWA/Kriegsgef.Allg·(A)

Nr. 92/42 g. Kd0s.

Betrifft:

Verhalten gegenüber

lll Ausfertigungen

Lommissaron und Politruks, 98. Ausfertigung.

Un jede Verzögerung im Abtransport der neuan-

fallenden Kr,Gef. ins Reich zu verhindern, wird kinftig

die Aussonderung der Koanissare wnd Politruks durch

Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei nur noch im

Generalgouveriement vorgenomnen.

Im Gen,Gouv, geschieht die Aussonderuag wei-

terhin durch die Sicherheitspolizei nsch den in der

Verfügung Az. 2 f 24 73 AWA/Eriegsgef.Allg (Ia) Nr.

389/42 g vom 24,3.42 gogebenen Anveisungen, Dio von den

S.D.-Kommissionen Ausgesuchten werden kiinftig in hier-

für besondors vorbereitete Lager der Sicherheitspolizei

ins Gen.Gouv, oder ins Roich überführt und bleiben dort

in Verwahrung, Sonderbehandlung wie bicher findet nicht

mehr statt, es soi donn, daß es sichun Leute handelt,

denen eine straibare Handlung, wie Mord, Menschen-

fresserei und dgl. nachgewiesen ist,

Zur schnelleren Durchführung wird die Sicher-

heitgpolizei ihre Eingatzkommandbs in Gen.Gouv, ver-

stärkon.

Da nunnehr Aussonderungun im Reichsgebiet nicht

mehr vorgonomnon werdeg (siehe hierzn auch Verfügung

Az, 2 f 24 73 Chef Kriogsgef/Allg (Ia) Nr. 11155/42 g

v. 5.5.42) aind Aie Kr,Gef. orgt nach einwandfreier

"politischer Qnarantäne" aus dem Gen,Gouv, weiterab-

zutransportioron.

Der Gheß des überkownandos der Wehrmacht

In Auftrege

gos, R e i n e e ke

Für die Richtigkeit:

gez. Breyor

Oberst



Abschrift,

Einschreiben .

Berlin-Schöneberg,l, d.24.3.42

Oberkommando der Wehrmacht

Badenschestr. 5

Az. 2 f 24.73 AWA/Kriegsgef.Allg.(Ia)

N 389/42 8

vom

8. 9.41

Bezug: a) OkW/Kriegsgef. Wr. 3056/4) g

JIr. 3624/41 

17

22.11.41.

(a

11

17

Betr.: Behendlung sowj.Kr.Cef.

Die Notwendi keit vernehrten Arbsitseinsatzes sovj. Kr.def.

macht eine neue Regelung ihrer Behandlung erforderlich. Unter Auf-

hebung der BezugsverRigungen gilt für die Behandlung von sowj.

Kr.Jef. künftig folgende Regelung:

A. Behandlung der zowj.Kr.daf. in allgemeinen

"Der Bolschewismus ist der Podfcind des nationalsozialistischen

Deutschlands.

Der sowjetische Soldat hat grundsätzlich als Träger des Bol-

schewismus zuigelten. Es entspricht daher pölitischer Notren-

digkeit und dem Ansehen und der Wirde ier deutschen Wehrmacht,

.daßs jeder deutsche Soldut dem sowjetischon Kr.Gef: gegeniber

weiten Abstand hült.

Mit kühler und korre kter 3ehand-

Junf, Unterlassung von Gewalttä-

tigkei.ten und Beleidigungen und

Sehutz vor öffentlicher Neugier

wird die Arbeitsleistung  d•r

so'wj.Kr.Gef. gehoben-werden kënnen.

Vergeltungsmaßnahmen an ihnen

aus'zuiben ist verbnten.

Dagegen ist jele. versuchte Anbiederung zurückzuweisen. Das

Gefüihl des Stolzes und der Überlegenheit les deutschen Sol-

daten, der zur Bewachung sovj-Kr.Gef. befohlen ist, muß jeder-

zeit auch ftir die Öffentliclkeit erkennbar sein.

Ricksichtsloses und energisches Durchgreifen bei Unbotmäßig-

keit, bei Arbeitsverweigerungen und Nachlässigkeit in der

Arbeit, insberendera auch gegeniber bolschewistischen Hetzern

ist zu bcfehlen,Widersetzlichkeit, oder aktiver Widerstand

muss sofort nit der Waffe (Bajonett, Kolben'und Schusswaff•,

keine Stöcke) restlos baseitiet werden. Die Verordnung übex
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den Maffengebrauch der Wehruacht ist scharf ausgulegen. "er

zur Durchsetzung eines Betehls nicht oder nicht energisch

genug die Waffe gebraucht, nacht sich strafbar (siehe

hierzu auch B VI, J2).

zu verhindern. Auf lie Zremung der kr.gef. Offizlere, die

bereits in allgéseinen durch das Feldheer durchgeführt ist,

i.t auch in Gebiet der Wehrnachttefehlshaber und im Reichsge-

biet schärfstons zu achten, sunal sieh sowj.Offiziere aus be-

greiflichen Gründen häufig als Mannschaften eusgeben. Jede

Verständigung zwischen ien sowj.Offizieren und Mannschaften,

auch durch Zeichen,suss unmëglich genacht werden (s. hierzu

auch B V).

3)

Aus geeigneten sowj.Kr.Get. ist eine Legerpolizei innerhalb der

Lager und der grösseren Arbeitsionmundos zu bilden, die zur

Durchführung der Ordnung und Erhal tung der Disziplin vom Köm-

mandanten eingesetzt und ibervacht wird.

89952

L.Binzelauvelsungen.

:

I. Verpflegung und BekJeidung_

-

4) Den Grundsatze nach besteht glelche Bekundlung aller kr.Gef.

Hinsichtlich der Verpflegun- der so j.Kr.Gef. gelten jedech

in Heimatkriegsgebiet die in ler Jerfugung OKw Az. 62 f

VA/Ag V III/V 3 (V d) vom 27..42 festgelegten Stt ze. Für

Aie besetzten Gebiete gilt dex Er)ess OKH/denStdH/Gen- Qu IV a

(II1,2) Az. 960 Nr. I/36 781/41 g.

Wenn die Speisen ohne NährvertverJust zubereitet und die

Aus:abezeiten sinnvoll auf den Tag verteilt werden, reichen

diese Verpflegungssitze f'tr die Erhaltong der kr.Gef. aus.

Gestchtspunkte, die bei der Speisenzubereitung bes nders

zu beachten sind, enthalten die Befehlssanmlung Nr ll."

Die Verpflegung ist insbesondere in der kalten Jahreszeit neg-

lichts in'warmer Fore. und möglichst oft an Tage auszugeben.

Die Unternehmer sind anzuhalten, die warme Kost nicht nur

näch Beendigung der Arbeitszeit, sondern auch in Arbeitspeusen

zu vefubreichen. Da die sowj.Kr.Gef. teils,infolge jahrelanger

Unterernährung tells infolge Ernährungsschwierrgkeiten in der

sowjetischen Armee und infolge der Kriegsereignisse körper-

lich wenf Jaittungsfihig sind, ist deren zweckmässige Er-

nährung besonders wichtig.
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der Lager leichter erholen als bei der Massenverpflegung

in den Lagern, empfieh)t es sich, sowj,Kr.Gef., auch wenn

sie noch nicht voll arbeitsiähig sind, zum Arbeitseinsatz

zu bringen. Volle Arbeitsleistung darf dann natürlich nicht

erwartet werden (vg). 0KW vom 19.2.1942 Az. 2 f 24.17 b

Kriegsgef.0rg (1IIb) Mr. 678/42 ).

Im Rahmen des Möglichen werden in den Lagern auch ftr sowj.

Kr.def. ausländische Tabakwaren zur Vertagung gestellt.

Deutscher Tabak darf an sowj.Kr,Gef. uicht verausgabt

werden. Die Bekleidung ist durch Erlass OKey Az. 2 f 24.23a

Kriegsgef. (I1,2) Nv. 5832/4) vom 22,8.4] geregelt worden.

Danach entspricht das Bekleidungssoll der Sowjets dem der

übrigen Kr.def.

II.' Arbeitseinsatz

5) Infolge der sllgemeine Arbeitslage koun: dem Binsatz der

sowj.Kr.Gef. einsch). der Uffz. entscheldende Zedeutung zu.

Grundsätzlich ist er überalj zugolassen, wo nicht abwehr-

. mässige Bedenken im Einzelfelle entgegenstehen.

Im Al)gemeinen sind Arbeitskolonnen von mindestens 20 Mann

vorzusehen. In der gewerblichen zirtsckaft ist es aber bei

zwingender betrieblicher Notwendigkeit auch zulässig, klei-

nere Arb.Kdos. bis zu 5 Mann herab in verschiedenen Abtei-

Jungen des g J e i c h e n Betriebi, auch in 'geschützten"

Betrieben, einzusetzen. Jedoch bedarf hter ein Einsatz von

kleineren Gruppen der besonderen Genehnisuns der zustündigen

Abwehrstelle und des Rüstungskommandos. Vorbedingung ist

das Vorhandensein einer ausreichenden Anzahl zuverlässiger

und abwehrmässig geprifter orarbeiter als "Hilfswachmann-

schafton".

Der Einsatz vgn Gffizieren bedirf der jeweiligen Gonder-

genelimigung des Ok.

Die Verentwortung für der orlnungsgenlissen Arbeitseinsstz.

der sowj.Kr.tef. in Re chsgebiet tragen auschliesslich die

den Zinsate verrligealen Lieuststellen.



a)
momaa Je
b)
Reichsminister für tewaftrung und Munition
c)
Ceneralbevollmschtigter fir den Arbeitseinsatz im
Vierjahresplan.
Die Entlohnung der sowj.Kr.Gef. Let fur das Reichsgeblet durch
die Verfügung Az. 2 f 24.27e Kriesgef. (II,2) Nr. 6999/4l vom
29.9.4j und Ergänzungsverfügungen
Az. 2 f 24.27a Krieg3gef. (31,2) Mr. 7645/41 v. 23.10.41
d
2 f 24.27a
4.
:
i1
3273/43 v. 14.13.41
2 f 24.27a
"
*1
"9170/41 v. 22.12.41
#1
a
2 f 24.17s
11
(I,5)
"3702/4] v. 22.12.4]
" 2 f 24.)7s
"/0rg (fflb)
" 512/42 v. 18. 2.42
und für die Gebiete Ostland und Ukraine durch die Verfüigung
0KW Az. 2 f 24.17 s Kriegsgef.Org(ITIb) Nr. 463/42 von 29.1.42
geregelt. Für die tibrigen Ostgebiete und Generalgouvernement
gelten die Erlasse:
O/T//
4
" 061/42  I/5784/42 v. 4.2.42
11
I1
Arbeitseinsatz und Arbeitsleistung der Sowjet-Kr.Ger, sind
unter schräfste Kontrolle zu stellen. Bei jeder Jerweigerung
der Arbeit ist strenrstens durchzugreifen.
Schlechte oder müssige Arbeitslelstnngen, die nicht auf schwächliche
Konstitution, Übermudung, Körperverfassung oier ähnl. zuritckzuführen
sind, müssen unverziglich geeignete Strafmainahmen nach sich ziehen.
III. Freizeit
6) Musikinstrunente können bescafft und ausgegeben werden.
Kunstgewerbliche - und Bastelarbeiten im Sinne der Vert.
Az. 2 f 24.72 g Kriogsgef. Ch 2 Mr. 967)/41 v. 9.8.4]
sind zu fördern.
Es ist ihnen nicht verboten, unter sich gottesdienstliche
Handungen, sei es durch kr.ger, delstliche des Lagers oder
durch Laien vorzunelnen. Geistlieher Zuspruch bei Sterbenden,
ebenso die Anwesenheit einas kr.sef. Gelstlichen oder Iaien-
priesters bei Bestattungen ist zugelassen. (s.viI).
Hexanziehen von Geistlicher, die n i cih t zu den Kr.Gef.
gehören, ist verboten.
Religiöse Schriften dir fen nicht verteilt werden.
89951
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IV. behuadlung von Etni-dheiten.

9V

7) Bei der Vielzahl der Vöiker unter len sowj.Kr.G:f. er..

gehen je nach len Er'ordernissen Senlerbefehle; sowoit

solche bereits ertellt sind, bleiben sie in vollem Um-

fange bestehen.

Für alle Augehörigen der wichtigsten sowj.Minderleiten

wird die

a) Übergabe von Musikinstrumenten (Balalaika usw.)

b) Zurverfügungstellung von gut geheizten Aufenthalts-

réumen whrend der Wintermonate,

e) Bereitstellung von geeigneter, im Einvernehmen

mit ORW/WFSt/W Pr und OKW/A Ausl Abw/Abw ausge-

wählter Literatur

zugelassen. Die Lagermitte), sowelt sie durch sowj.Kr.Gef.

aufgebracht sind, stehen flir notvendige Beschaffungen

zur Verfügung.

Inwieweit Sonderverpflegung und bessere Tabakversorgung

gewährt wirt, ist in Sonderbefehle festgelegt.

a) Den mohammedanischen Kr.Gef. ist nüglichst ein

vorhandener Barackenraum, in dem mehrmals täglich

jeweils Y2 Stunde Gebetübungen abgehalten werden

können, zur Verfüguog zu stellen.

e) Ausserdem vird ihnen gestattet, sich etnen Mullah

oder Jman (Priester) auszuwählen.

v. Aussonderung von Kr.Gef, und Zivilpersonen des Ostfeldzu:es.

8.) Überlaufer

Die besonders gearteten Verhiltnisse des Ostfeldeuges.haban

es vielfach nicht möglich gemacht, die den tterläufern zu-

gesagten Erleichterungen in der Kriegsgefangenschaft su

gewihren.

Die sich hieraus ergebende Wirkung auf die sowj.Froat hst

sich durch geflüchtete, in ihre Heinat gelangte soaj.

Kr.Gef. in höchst unarwluschter Weise bemerkbar gemacht.

bie deutschen Trupyen an der Ostfcont sinl daker nunmehr

angewiesen worden, jede. U b e r J ä u f e_r eine Be-

scheinigung anszuhandigen, dak er sich freiwillig ergeben

hat und daf ihm in ter Gefangenschaft bonderbehandlung

zugesagt aurde.

In der Hautsache verden die uberläufer bei der Pruppe
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Vervendung finden. Wo sie jedoch in die Bereiche der Wehr-

machtbefehlshaber und in das heic: sbgeschoben werden, sind

ihnen die Auzweise als Überläu:ar zu belassen.

Bei Aer Unterbringung im Iager, dar Verpflegung wnd der Zu-

-weisung von Arbeitsplätzen sind sie bevorzugt zu behandeln,

Zuskrenfassung, von den übrigen sowj.Kr.Gef. getrennt, in

Arb.Kdos. ist dringend erwünscht.

vorhandenen Zivileersonen gilt ausser der in den Kr.Gef.Lagern

erfolgten Unterteilung nach Nationalitäten nach Ziffer IV

folgendes:

Es stnd auszusondern:

3

politisch Unerwinschte

b)

Offiziere

C

politisch Ungeführliche

a) politisch besonders Vertrauenswirdige (die für

den Einsatz zum Wiederaufbau der besetzten Ge-

biete verwendungsfähig sind.)

J0) + Wshrend - söwait möglich - die erste Trennung nich Ziff. 9)

durch die Lagerorgone selbst vorgenommen wirä, stellt zur

qaltra

Aussonderung der sowj.Kr.Gef. hinsichtlich ihrer politischen

Einstellung der Reichsführer-.

9950

Einsatakommandos der Sicserheitspolizei und des

Sicherheitsdienstes

zur Verfügung. Sie sine dem Chef der Sicherheitspolizei und

des Sh. unnittelbar unterstellt und für ihren Gonderauftrag be-

sonders geschult. Sie treffen ihre Maßnahmen und Ermittlungen

vor dem Einsatz der sowj.Kr.Gef. in Arbeit im Rahmen der Lager-

ordnung nach Richtlinien, die sie vou Ghef der Sicherheitspolizei

und des SD. erhalten haben.

D.e Einsatzkommandos sind auf engste Zusammenarbeit mit den

Konmandanten, besonders dergn Abwelroffizieren angewiesen.

Sind ile Sowj. Kr.Gef. weren der Hotwendigkeit beschleunigten

Arbe: tseinsatzes ausnahmsveise ohne verherige Überprüfung

in Arheit verbracht vorden, se nehmen dte Einsatzkommandos

der icherheitspolizei und les sD die Aussonderung am Orte

der Arb.Kaos. vor. ber Milrer des Arb.Kdos. und gegebenen-

falls der Unternehmer werden in Zweifelsrällen vor der Aus-

sonderung zugezogen.
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Die Herausgabe der daraufhin anroforderten sowj.Er,Gef,

wird von den Einsatzkommandos bei den Stalags beantragt.

Die Zustimmung des Chefs der Siclcrheitspolizei und des

SD, Berlin, ist den Lagerkommandanton dabei vorzulegen,

Den Ersuchen auf Herausgabe ist alsdenn zu entsprechen,

Kr.Gef., die nach Überprilftug in Arbeit eingesetzt

sind, sind seitens der Waeimannseh:ften hinsichtlich ihrer

Geainnungdauernd weiter zu übervnchon, Stellt sich mit der

Zeit einsowj,lr,Gef, als unzuverlüssig heraus, so ist er

zuntichet an das Stalag abzugeben, das gezebenfalls fiir Über-

stellung an den SD Sorge trigt.

Werden auf Grund der Verfügung

OKw Az, 2 f 24,17b Kriegsgof.0rg.(IIIb)Nr,673/42 v.

19,2,42 nicht voll arbeitsfuhi :e gouj.Mr,Gef, der Wirtschaft

mit der Auflege zugoführt, sie dureh individuelle Verköstigung

allmählich voll arbeitsfähig zu nnchan, so ist den Unternch-

mer vollwertiger Ersatz zu stellen, falls aus politischen

Gründen die Abgabe an den S.D, notwendi; virde.

x (Geändert durch Erlass des C:1 von 5.5,42).

11)

Weitere Behandlung der nach Ziffor 9 gusgesonderten Gruppen.

a) Militürpersonen :

Zu den Militürpersonen rechnen auch solche Soldaten,

die in Zivilkleidung gefangen wurdon,

Über die als "politisch unerwünschten Lleuente" Ausgcson-

derten siohe Ziffer 9).

O f f i z i e r e werden nicht iamer, aber vielfach als

"politisch Unerwinschte" der Aussonderung untorliegen,

Sollten einzelne zunächst als uncrvüinscht angeschene sich

später als unverdüchtig herausstellen, vorden sie, soweit

sie bereits übergoben yaren, den don laichsführer-ll zugeteil-

ten Arb,Zdos, oder den ssehsten Stala; oder Oflag zugeführt.

b) Zivilpersonen :

Über Unervinselite siele Ziffor lo). Soweit politisch

ungeführlich
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ungefährlich, ist ihre baldige Zurückführung in das

14a

besetzte Gebiet anzustneben, soweit sie sich nicht

freiwillig zur weiteren irbeit in Deutschland als Zivil-

arbeiter verpfliehten, Den Zeitpunkt für ev,Rickführung

gibt der zustindige Wehrmschtbefehlshaber (bzw. der Befehls-

haber des rückwärtigen Heeresgebietes) nach Zuetimnung

der zustänäigen Dienststello des Chefs der Sichorheitspoli-

zei und des SD an, Grundlegend fur die Rückführung ist der

gesicherte Binsatz in Arbeit am Heinatort oder in besgnders

aufzustellenden Arbaitsformationen. Fir die Bewachung während

der Rückführung trägt der Wehrmachtbefehlshaber (bzw, der

Befehlshaber des riiclwärtigen Heoresgebiates) die Verant-

wortung. Nach Mögliehktoit gind Begleitkonmandos von den

abgotondun Lagerkomnandanturen zu stellen,

c)

Politisch besondors vartrauenswürdige Personen (siele 9,a),

sind zuz Aussonderung der palitisch Unerwünschten und zu

sonstigen Arbeiten der Lagerverwaltung heranzuziehen.(iuf

Volksdeutsche wird besonders hingewiesen, jedoch ist damit

zu rechnon, dass auch untar diesen sich Elenente befinden,

die als "politisch Unerwihsclite" zu gelten kaben.)

Da der Reichsführer-il für geine aigenen Zwecke in den be-

1.41:8

setzten Gebieten auf die Jeranziehung von Landescinwohnern

ang wiesen ist, so wird das Einsatzkomnando besonders ver-

trauensvüirdige Personen nus dan Reichen der sowj,iir,Gef.

für den Binsatz und Wiederaufbau des begetzten Bebletes an-

fordern, Derartige Preigabeersuchen des Ginsatzkommandos de

VI.

Verhalten bai Pluchten und strafbaren Handlungen.

12)Auf flüchtige gowj.kr,def. ist sofort olie vorlerigen Halt-

ruf zu seliessen. Beivutnachung an sohwarzen Brett und

bei Appellen ist erforderlich, Die gegenseitigen Bestimmungen

der H Dv 38/ll, Seite 13 usw, werden insoweit aufgehoben.

Auf der anderen Seite ist jede Villlüir im Gebrauch der Schuss-

waffe untersagt, Wird ein sowj.Kr,Gef, von einen Vachposten

erschosaen, so ist zur Aufrechtorhaltung dor Disziplin und

uum
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um ungerechtfertigtes Sehiessen zu verkliten, in jedem
Falle eine kurze Darstellung des Sachverhaltes vom Komman-
danten des Lagers den Kommandour der Kr,Gef, vorzulegen nit der
Angabe:
a) ob etwas zu veranlnssen ist
b). ob gin Einschreiten aus disziplinaren
Gründen erforderlich erscheint
e) ob ein Tatbericht eingereicht werden wird.
13) Der in den Wehrnachtverordnungsblättern veröffentlichte
Befehl:
" Allen Soldaten wird zur Pflicht gemscht, auf jeden
unbewachten sowj.Kr,Gef. zu achten, ihn festzu-
nehmen und bei der nächstgelegenen Polizeidienst-
stelle abzugeben. Licgt ein Kr,Gef.Lager in unmittel-
barer Nühe, so ist der Kr,Gef, dorthin abzuliefern,
O1W Az. 2 f 24.19 m AWA/Kriagsgef. (16)
d.29. 0kt. 1941"
bleibt aufrecht erhalten.
Zivilpersonen, auch Kr.Gef, anderer Nationen, die flüchtige
sowj.Kr Gef, wieder einbringen, können belohnt werden,
Vgl.
MXO
Az. 2 ± 24,20 Krie(sgef.(II) Nr, 4493/4o v.11.12.40
Az, 2 f 24.20a
11
(112)"
3572/41 v.26.5.41
I1
Az,2 f 2∴20a
11
I(I2)
8162/41 v.12.11.41
17
14)x
Die wiederergriffenen sowj.Kr.Gef,sind, auch wenn
.sie bei Polizeidienststellen abgeliefert werden, von diesem
dem nächsten Kr.Gef,Lager zuzuiühren. In Hinblick auf die
Fleckfiabergefahr ist Isolierung notwendig,
Der Lagerkommandant hat in jedem Binzelfalle den
Grund der Flucht festzustellen, Ergibt sich als Grund ledig-
lich die Sehnetcht naoh den Angehörigen oder Hunger und hat
der Kr.Gef, auf der Plucht keine Straftat bogangen, so ist
er vom Lagerkomandanten disziplinarisch zu bestrafen und der
Arbeit wieder zuzuführen,
x(Geändert durch Erlass dos ORW vom 5,5.42.)
15)



18a

- 10 -

15)

Wenn ein sowj.Er.Gef. im Lagor an einem anderen Kr.Gef,

einen Lord, einon Totschlag oder eine Tat begeht, für die

in den deutschon Strafgesetzen eine Strafvorschrift fehlt,

die aber härtester Ahndun: bedarf (z.3,Menschenfresserei,

Herboifüirug der Arbeitsunfähigkeit durch Selbstver-

stümmelun:), so ist der Tuter der Geheinen Stnatspolizei

zur Verfügung zu stellen.

Auch bei midéren Straftaten eines sowj.Kr,Gef.(z.B.

auf der Flucht) hat der Lagorkommandant den Päter der Ge-

heinen Stantspolizei zu übargeben, wean er nicht die Über-

zeugung gewint, dass eino Erzlehungsnassnahne oder die 

richtliche Bestrafunc, die nacls Rüekspreche mit dem Richter

des zuständigon Vahrmachtgerichtes zu erwarten ist, zur

Aufrechterhaltuy dor Lagcrzucht ausreicht. Bine Bestrafung

wogen Ungehorsans ist nur möglioh, venn der Kr,Gef, einem

ihm gegebenen bestinwten und von ihm verstandenen Befoil zu-

wider handelt,

Ir,Gef, aus der Krierscofangenscheft zu entlassen und die

Abgabe der Wehranchtaugkunftstelle zu meldon, soweit eine

Rogistrierung bevoits erfol gt ist,

Beordicungen:

Mit. die Scordi juy verstorbener sowd,r,Gef. gilt folcendes:

89948

1)

Die lolsotzungen sind waurfsllig und in schlichter

Tora vovzuncinen,

Die Behsndlung in Rundfunk, Presse und Film ist verboten.

2)

Ein, Goutscho mdlitärische Abortnung wird nieht gestellt

Peilnnhie von Kanoraden des Verstorbenen, dio den glei-

chen Iriegocefangenenlager ingehören, ist gestattet.

Zivilpersoncn dürfen nicht teilnehmen.

3)

Trauersalut wird nicht geschossen.

4)

Iränze der sowj.Nr.der,diirfon, wem überhaupt, nu

mit weioser oäer sehwarzer Sehleife verschen sein;

von doutscher Seite wird kein Iranz niederçolegt.

5)

Gotstliehe oder gcistliche Helfer ditrfen, soweit sie

dem Lnger solbst angehöron, beteiligt werden;

bei Mohmedanern sind, Wenn ohne bosonderen Aufvand

mögliell, Religionsdiuner heranzuzichon.

6)
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6)

Särge sind nicht vorgeschrieben, jedoch ist jede Leiche

(ohne Belleidungsdtücke, sofern diese noch anderweiti;

verwendbar sind) mit starkem Papier oder sonst geeigneten

Materiel vollständig einzuhüllen, In Gemeinschnfts-

gräbern sind die Leichen nobeneinander in der ortsübli-

chen Grabestiefe zu betten wnd wie stets Mit einer Er-

kennungsnarke zu versahen, sodass späterhin an Rand der

Kartothek, die alle Personalien enthält, festgestellt

worden kann, um welche Leiehen es sich handelt,

7)

Auf Friedhöfen soll die Begrtbnisstelle abseits oder

in gebührenden ibstand von anderen Grabstätten liegen;

auf Lagerfriedhßun darf die Geäberfolge der sonstigen

Kr.Gef. nicht gestört werden.

s)

Wenn Dhne besonderen Aufwand möglich, ist eine Ein-

äscherung gestattet;

, auch hier sind von dem Lager Listen anzulegen, Leichen

von Mohammodanern sind jodoch unbedingt zu beerdigen,

und zwar mit dem Kopf nach Osten, Gesicht nach Sitden gekehrt,

9)

Über die "Eestattung von Leichen sowj.Kr.Gef, durch die

Gemeinden" ist an diese durch den Roiehsminister des

Inneren der Erlass IV e lo366/41 von 27,lo,4l ergangen,

10)

Die VerfWcung 0KM Az. 29 k AWA/i Allg (II) Nr,4420/41

vom 29,7.4l über die "Beerdigung gofallonar oder ver-

Teinalichor

storbener/Wehrnachtangehöriger" wird in.Abschnitt D der

vorstehnden Regelung angeglichen werden.

Der Chef der Obarkomunndos Cer Yehrnncht

In Auftrage

gez: Re i n e o k e

F.d.R.

gez: Untersehrift

Generalmajor
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in Böhmen und Man

Der Chef der Sicherheitspolizei

Eing.: 25.FEB.1942

und des SD

2321 B/42  IVAI0

bm 2249 3/42 g

Berlin, den 13, Februar 1942

Schnellbrief

pAEERSEBBESER

An alla Staatspolizei-leit-stellen

Nachrichtlich:

a) den Reichsführer-ý und Chef der Deutschen Zolinei

b) dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD

c) den Amtseliefs I, II, III, IV, V, VI und VII

d) den Gruppenleiter IV D

e) den Referaten:IV D 2, IV D 3, IV D - ausl,Arbeiter-

und IV E 1

f) allen Höheren  - und Polizeiführern

g) allen Inspekteuren der Sicherheitspolizei u.d,SD

h) allen Befehlshabern der Sicherheitspolizei u.d.SD

i) allen Kommandeuren der Sicherheitspolizei u.d.SD

j) an die SD - Leitabschnitte

Betr.:

Bereitstellung von sowjetrussischen Kriegs-

gefangenen für die heimische Rüstungswirt-

schaft.

Vorg. ohne.

s.ad

Anli 2 Anlagen.

M/T

In der Anlage übersende ich je eine Absclrift

der grundlegenden Anordnungen des OK7 v.24.12.41 -

OOO/(A

und v.12.1.42 Az. 2 f 24.17 f.AWA/Kriegsgef.0rg.

(IIIb) Nr.127/42 - über die Bereitstellung von sowjet-

russischen Kriegsgefangenen für die heinische

Rüstungswirtschaft.

Es darf unterstellt werden, dass die aus

- 2 -
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den Stalags zum Arbeitseinsatz kommenden sowjeti-

schen Kriegsgefangenen bereits überprüft sind, Wo

dies infolge Verhängung der Quarantäne unmözlich

war, ist die Überprüfung nach Aufhebung der Lager-

sperre besclleunigt abzuschliessen.

Auszusondern sind nur wirklich schver be-

lastete und endgültig untragbare Elemente, dis

beim Einsatz in kriegswichtigen Betrieben eine

ernste Gefahr bedeuten würden (rote Konmissare,

Politruks, Funktionäre des NKWD und der KPaSÜ usw.).

Gerechte Abwägung zwischen den sicherheitspel: ei--

lichen Schutzmassnahmen und der Dringlichigeit des

rüstungswirtschaftlichen Arbeitseinsatzes wird zur

Pflicht gemacht.

Bei Überprüfung der bereits in Arbeits -

 o 

nen ist der Führer des Arbeitskommandos über das

politische und sonstige Verhalten der verdächtig

erscheinenden Gefangenen in jedem Falle zu befra -

gen.

Ich bitte, die Führer der Einsatzkommandos

entsprechend anzuweisen und ihnen die in der

Anlage beigefügten Überexemplare zum Handgebrauch

zu übergeben.

gez: M ü l l e r

Beglaubigt:

comm

Kanzlef-Angestellte
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Abschrift

Oberkommando der Nehrmacht

Berlin-Schöneberg,d.12.1.42

Az.2 f 24.17f AWA/Kriegsgef.Org.

Badenschestrcise 51

"(aIII)

. Nr. 127/42.

Bezug:

Chef OKW /WF8t. (L) Nr.003l50/41 AWA/Kriegsgef.

Nr. 8770/41 von 24.12.1941.

Betr

Bereitstellung von Kr,Gef.für die heimische

Rüstungswirtschaft.

Die Versorgung der heimischen Rüstungswirtscha-

nit sowjetischen Kr.Gef, ist vordringlichste Aufgabe. Was

mit der Bezugsverfügung für sowjetische Kr.Gef. angeordnet

wurde, gilt sinngemäss auch für Kr.Gef, anderer Nationclität

(ausgenommen englische Kr.Gef,).

Folgende Sofortmassnahmen werden daher angeordnet:

I.

Arbeitsfähige sowjetische Kr.Gef. in Reichsgebiet:

1.) Die als arbeitsfähig, aber noch nicht eingesetzt

gemeldeten sowjetischen Kr.Gef. sind unverzüglich

und ausnahmslos den zuständigen Arbeitsämtern zum

Arbeitseinsatz in der Rüstungswirtschaft zur Ver-

fügung zu stellen, sofern das abgebende Lager

nicht wegen Seuchengefahr gesperrt ist.

2.) Ist das Russenlager oder gemischte Lager zur Zeit

wegen Seuchengefahr gesperrt, steht aber die Auf-

hebung der Sperre kurzfristig bevor, so sind die

arbeitsfähigen sowjetischen Kr.Gef.ebenfalls schon

jetzt dem zuständigen Arbeitsant zu nelden, dauit

die Planung des bevorstehenden Einsatzes vorberei--

tet werden kann. Der voraussichtliche Zeitpunkt

der Aufhebung der Sperre ist anzugeben.

II. Nicht einsatzfähige sowjetische Kr,Gef in Reichsgebiet,

Pür die Vorbereitung des Arbeitseinsatzes von zur

Zeit nicht einsatzfähigen sowjetisehen Kr.Gef, hat das

/



Relchsarbeitsninisterium mit Runderlassen von 9.12,
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194l und von 19.12.194l die L.A.A. und Arbeitsämter

angewiešen, dafür Sorge zu tragen, die noch aufpäppe-

lungsfühigen Kr.Gef. mit grösster Beschleunigung

'solchen Betrieben zuzuführen, die bereit sind, die

Aufpäppelung selbst durchzuführen. Gleichzeitig hat

der Reichsminister für Bewaffnung und Hunition die

RAB-Lager zur Verfüigung gestellt.

Hierzu wird angeordnet:

1.)

Aufpäppelungsfähige Kr,Gei., die von den Landes-

arbeitsänter-Kommissionen, in denen Beauftragte

des R.M.f.Bew,u.Mun. vertreten sind, ausgesondert

worden sind und auf die von R.M.f.Bew.u.lun. be-

simnten Betriebe verteilt werden sollen, sind

in die RAB-Lager zu verlegen.

2.)

Der Abtransport von zur Zeit noch nicht einsatz-

fähigen sowjetischen Kr.Gef. in die RAB-Lager

aus nicht gesperrten Lagern ist ohne Schwierigkei-

ten 'nöglich, Der Abtransport aus den Lagern, die

zur Zeit wegen Seuchen gesperrt sind, kann dagogen

nur unter besonderen Vorsichtsnassregeln statt-

finden, Ob und wie derartige Abtransporte aus

den gesyerrten Lezern freigegeben werden können,

entscheidet von Fall zu Fall das W.Kdo.(der W.Kr.-

Arzt) usw. Vor den Abtransport hat in jedem

Falle eine gründliche zweimalige Entlausung in

89944

abhttägigen Abständen im abgebeuden Lager statt-

zufinden. Zun Abtransport dürfen nur solche

sowjetische Kr.Gef.ffeigegeben werden, die nicht

seuchenverdüchtig sind.

3.)

Die Kär.d.Kgf. setzen sich mit den örtlich zu-

ständigen Obersten Bauleitungen der Reichsauto--

bahnen in Verbindung und regeln die Zustüindigkei-

ten der für die einzelnen Kr.Gefangenen-Lager in

Betracht komienden RAB-Lager. Die RAB-Lager sind

-

2 -
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hierbei so auszuwählen, dass sie jeweils im Zuständigkeite-

bereich des abgebenden Lagers liegen, so dass Versetzungen

der zu verlegenden sowjetischen Kr.Gef, nicht notwendig

werden.

4.) Die mit sowjetischen Ir.Gef. zu belegenden RAB-Lager gel-

ten als "grössere Arbeitskommandos" und sind daher auch

militärisch und karteimässig als solche zu behandeln, Die

Bevachung wird durch die Wehrmacht gestellt, doch ist es

erwünscht, dass die örtlichen Obersten Baileitungen der

Reichsautobahnen zusätzlich Hilfswachmannschaften stellen.-

Pür die gesundheitliche Betreuung der RAß-Lager gelten die

Bestinnungen über ärztliche Untersuchung der Kr.Gef,

Arbeits-Konmandos (siehe Verfügung OKw /49 p 20.OKH/AHA/

S In Wi G IV Nr.2l6.8.40 von 21.9.1940),

Bei der Abgabe derartiger "Arbeitskonmandos" in die

RAB-Lager ist jeweils der Beauftragte der Arbeitseinsatz -

verwaltung zu beteiligen.

5.) Unterkunft und Verpflegung für sowjetische Kr.Gef, wird

für die Dauer des Aufenthaltes in den RAB-Lagorn von

diesen auf eigene Kosten gestellt, Bine Arbeitsvergütung

ist während dieser Zeit von den RAB-Lagern an das abgeben-

de M.Stammlager nicht zu entrichten.

6.) Die Mindestdauer des Aufenthaltes dar sowjetischen Kr.

Gef. in den RAB-Lagern beträgt.3 Wochen (Quarantäne-Zeit).

Sofern während dieser Zeit Fleckfieber aufgetreten ist,

muss die Quarantline von 2l Tagen seit Auftreten des letz--

ten Fleckfieberfalles fir das gesamte RAB-Lager, oder

falls nach ärztlichen Ermessen einvandfreie Unterteilung

des Lagers durchgeführt ist, für den befallenen Lagerteil

abgewartet werden. Die Entscheidung hierüber trifft der

W.Kr.-Arzt usw. Bevor Kr,Gef, aus den RAB-Lagorn in die

Betriebe der Rüstungsindustrie abgegeben werden, sind sie

vor dem Abtransport erneut zweinal in achttägigen Abstünden
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Abständen ia den RiB-Lagern selbst zu entlausen.

7.) Unnittelbare Zuführung von sowjetischen Er.Gef, aus

den Ostgebieten in die RAB Lager des Reichsgebletes ist

nicht zulässig.

III.

Durchkännung der in den Lagern des OKW-Bereiches be -

schäftigten Kr.Gef.

Die in den einzelnen Lagern mit Lagerarbeiten

beschäftigten Kr.Gef, aller Nationen stehen vielfach

zahlenmässig in keinem Verhältnis zu der Zahl der Kr Gef.,

die durch das Lager zu betreuen ist, Hier ist eine rück -

sichtslose Verminderung der Lagerarbeiter auf eine ange-

a  T 

einer allgemein gültigen Prozentzahl wird wegen der Ver -

schiedenartigkeit der jeweiligen Verhältnisse abgesehen !

Es wird jedoch den Lagerkommandanten zur besondcren

Pflicht gemacht, immer wieder die Lagerinsassen auf sol-

che Krüfte durchzukämmen, die für eine Vervendung in Aussen

arbeit geeignet sind. Die Versorgung der Rüstungswirtschaft

mit kr.gef. Arbeitskräften ist so dringlich, dass alle

ahderen Gesichtspunkte dieser Notwendigkeit unterzuord-.

nen sind. Die Kdr d.Kgf, müssen sich der fortgesetzten

Überprüfung der "Lagerarbeiter" besonders annahmen. Grund-

satz muss hierbei sein:

Nicht das Lager, sondern aas

Arbeitskonmando ist für  den

Kr.Gef. alsDauera ufenthalt

b e s t i m n t.

Das Lager ist nornalerveise nur eine Durchgangs -

station für den Kr.Gef.

Pür sowjetische Kr,Gef., die aus Lagerarbeiten

freigesetzt werdon können, gilt das unter Ziffer I und II

Gesagte.

89943
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IV. Die W.Kr. melden jeweils bis zwn lo. eines jeden Monats,

ergtmalig bis zun lo.Februar l242, für_den vergangenen

Monat:

1.) Wieviel sowjetische Kr.Gef. den Arbeitsämtern für die

Rüstungswirtschaft zur Verfügung gestellt werden

konnten.

2.) Wieviel sowjetische Kr.Gef. in RAB-Lager überführt

worden sind und aus welchen Lagern.

3.) Wieviel sowjetische Kr.Gef. und Kr.Gef. anderer Nati-

onalität aus der Durchkünmung der in Lager Beschäftig-

ten freigemacht und den Arbeitsäntern für die Rüstungs

wirtschaft bezw. den RAB-Lagern abgegeben worden

sind.

V.

Die Wehrmachtbefehlshaber Ostland und Ukraine und der

Militärbefehlshaber im Gen.Gouv, melden bis zum l0.Febr

ar l942 für den vergangenen Monat:

Wieviel sowjetische Kr.Gef. durch Herabsetzung der der -

zeitigen Anzahl der Lagerarbeiter zusätzlieh nach dem

Reichsgebiet abgegeben werden können.

Zu IV und V:

Die nach der Verfügung des OKW /Az.2 f 24.17s Kriegsgef.

(15) Nr.8799/41 vom 30.12.41 am 10. eines jeden Monats

abzugebende Meldung ist mit vorstehend angeforderten Mel-

dungen zu vereinigen.

Der Chef des Oberkommandos der Wchrmacht

Im Auftrage:

Für die Richtigkeit:

gez. R e i n e c k e.

gez. Unterschrift.

Oberstleutnant.

Gebeime

F.d.R.d.A.

Verteiler:

Whiter

mes

Staatspo



Abschriet

DerChef

des_Oberizommandos d. Wehrnacht

WESt. (I) Nr, 003150/41

AWA/Kriegsgef.Nr. 8770/41

Durch die Notvendigkeit, aus der Kriegsvirtschaft eine

Erhebliche Zahl bisher dort als unabkömmlich beschüftigter

Soldaten für die Front freizunachen, hat der Arbeitseinsatz

von Kr,Gef. noch erheblich an Bedeutung gewonnen,

Der Führer hat daher befohlen:

" l.) Die Zuführung der sowjet,Kr.Gef, in die'Rüstungs-

und Kriegswirtschaft ist für die Aufrechterhaltung

der Rüstungskapazität und für die leištungsfëhigkeit

unserer Krieggwirtschaft nunmehr entscheidendes Prob-

lem geworden.

2.) Es kommt darauf an, daß alle an der Ber.itstellung

der sowjet.Kr.Gef, als einsatzfähige Arbeiter betei-

ligten Dienststellen und Behörden ihr Äuferstes da-

ransetzen, die Einsatzfähigkeit der Kr.Gef, zu er-

weitern und vor allen zu beschleunigen, Vorbedin-

gungen hierzu sind insbesondere eine ausreichende

Ernährung und die Beseitigung der Fleckfiebergefahr.

Alle hierftr verantwortlichen Dienststellen nissen

sich in höchstem Maße ihrer Verantwortlichkeit und

der Notvendigkeit bewußt sein, nöglichst viele Kr.Gef,

der Heimat zuzuführen, damit sie der Dienatstelle

"Arbeitseinsatz des Beauftragten für den Vierjahres-

plan" zur Verfügung gestellt werden können.

3.) Die Zuführung aller geeigneten Kr.Gef, an die Rüstunge-

industrie ist damit vordringlichste Aufgabe geworden.

Alle übrigen Ansprüche, soweit sie nicht unuittelbar

der feclitenden Truppe.zugute kommen, müssen daher

zurückgestellt werden.

4.) Aus dieser Grundlage sind die schon befohlenen und

geplanten Aufstellungen aus sowjet.Kr.Gef, des Heeres,

des Ersatzheeres, des RdL u.Obdl, der Kriegsmarine

und der Waffen-" zu überprüfen, insbesondere im Hin-

blick auf die lopfstärke. Das OkW setzt im Einver-

nehmen nit dem Beauftragten für den Vierjahresplan

./



(Arbeitseinsatz) und dem Reichsminister für Bewaffnung und
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Munition - unter Berücksichtigung der Belange der Wehrmacht

einschließlich des Stellungsbaues in Osten - eine neue

Dringlichkeitsfolge für den Arbeitseinsatz fest.

5.)

Alle frei werdenden sowjet.Kr.Gef. sind dem OKW anzubieten.

Zum 15., jeden Monats, erstmals zum 15,1.1942, meldet mir

das OKW, wieviel sowj-et. Kr.Gef. zum Arbeitseinsatz

a) im vergangenen Monat zur Verfiigung gestellt worden sind

und

b) voraussichtlich im laufenden Konat angeboten verden

können."

gez. Keitel

Generalfeldmarschall

Verteiler siehe umseitig.

Für die Richtigkeit:

gez. Reinecke

aitre

Generalleutnant

89941



Absclrift
92
Vo rt eil e r
OKH / Gon Qu 2x
/ Chef H Rüst u. BdE
/ Chof H Rist AA
AMA S In
V"A V
Chef dos Stabes (Oberstit,i.G.Ov.Gyldenfeld)
O I M / SK1/Qu A II
/ M Wehr
OKM
R.a.L u.Ob.d.L.
Chef des Stabsamtes dos Reichsmarsohalls des Großdeutschen-Reiches
(Min.Dir.Staatsrat Dr. Gritzbach)
Reichsführer  (Edo,Ant d. Waffen-i)
Cb.d.L/Gen Qu IV
:
$1v{2}$
"/Insp.Bau
Beaufteugter für den Vierjahresplan (Staatssekr, Körner).
52
..(
11
Neunann)
:.
i1
11
.
21
17
11
"!
(Gruppe Arbeitseinsatz
Y
-
(Min.Dir.Manfeld)
11
n
Geschärtsgruppe Ernährung
11
411
(Staatstokr. Baole)
-
Reichsminister für Bewaffnung und Hunition (Dr. T o d t )
11
a1
11
11
(Oberbaurat Henne)
11
Reichsarbeitsminister (Stantssekr, Syrup)
Reichsernährungsminister (Staatssckr, Backe)
11
(Min,Dir. Riecke)
Reichsminister flir die besetzten Ostgebiete mit je 5 Hebenabdrueken
fir dio Reichskomnissariate Ostland Rnd Ukraine
Reichsministar für Volksaufklürung und Rropaganda
Leiter der Parteikanzlei, Pührerhauptquartier
Partei-Kanzlei, Müinchen
Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Reichswirtschaftsninister
Reichsminister und Generalgouverneur Dr, F r a n k , Krakau
Generalgouvernement (Staatssekr, Dr. Bühier)
Reichsverkehrsminister
Reichsfinanzministor
Rcichginnenminister



Reichsimenminister - Dr, Conti -
Reichsführer : und Chef der Deutsehen Polizei
26a
Chef der Sicherheitspolizei und des SD
Reichsforstant
Reichsarbeitsführor
Gencralbevolluächtigter für die Regelung der Bauwirtschaft
Generalbauinspckteur für das deutsche Straßenwesen
4
11
" die Reichshauptotadt (Prof.Speer)
Generalbauinspoktor für die Hauptstadt de: Bewogung, Minchen
Generalbevollnichtigter für das Kraftfahrvesen (General v.Schell)
Wirtschaftsstab O s t (Min.Dir, Riecke)
D A F ( Reichsleiter Dr, Ley )
Reichsvereinsgung Kohle (Gen,Dir, Pleiger)
7. Edo, : - XIII, XVII, XVIII, XX, IXI
mit N-A. für Kdr.d.Kr. gef: im W.K. Asten,
ad  
Marinestationskdo, der Nordsee, Wilhelnshaven
"
" Ostsee, Ki e 1
Luftgaukdo, II, XI und XII mit je 3 N.A.
ehrmachtbefehlshaber Oetland, Riga ) zugl. mit N.A.f.d,
Kdr.d.Kr.Gef.,leitenden
Vehrnachtbefehlshaber Ukraine, Rowno)
San.-Offz.u,Chef-Intendanten
Militärbefehlshaber im Genoralgouvernement,
mit H.A. für Kdr.d.Kr.Gef., leitenden San.Offz
und Chef-Intendanten
Yehrmachtsbefehishaber Norwegen mit N,A. für leitenden San.Offz.,
Chef-Intendanten und Befehlsstelle Finnland O Qu/
ou 2
O K W / Wehrnachtstransportéhef (Generallt, Gercke)
/ Ch 7st
/ WFSt / L IV Qu
89940
/ WFSt / L II
/ Ch Ausl/Abw
/ Amt Ausl/Abw, - Ausl.-
Aby. II
Abw. III
/ Wi Rù Ant (2x)
ZM/
/ z.b.V. C..2 OE
/ Chef AWA*
/ AWA Insp.Kriegsgef.
/Vc.AWA/Insy.Kriegsgef.Major von Resenberg, Paris, Avenue
Kléber 46
Kommandanten-Lchrgang Stalag II D, Stargard



Der GLef der Sicherheitszelizai

aY

und des SD

IV A1c 3.1.∴ 5922/41 .

Berlin, den 19, Februar 1942

Schnellbrief !

An die Staatspolizei-leit-stellen

Breslau, hamburg Linz, Nürnborg,

Potsdam, eimar, Kattowitz

Nachrichtlich:.

a) den Reichsführer ": und Chef der Dautsclen Polizai

b) dem Chef der Sicherheitgpolizei

c) den Autschofs I, II, III, IV, V, VI, VII

d) dem Gruppenleiter IV D

e) den Referaten IV D 2, IV D 3

f) IV D - ausländische Arbeiter -

g) den RF: - Inspekteur dar Konzentrationslager -

i. ;e 1 Abdruck Yür die Konmandanten der Konzen-

trationslager Auschiitz, Buchenvald, Flossenbörg,

GroE-Rosen, Mauthausen, Neusngarno, Saclsenhcusen

h) den Mckeron - und Polizeifüirern

- aufer Den Haag -

i) don Inspelteuren der Sicherheitspolizei und des SD

j) den Befehlshabern der Sicherhoitspolizei u.d.SD

k) den Iomnandeuren dor Sicherheitspolizei u.d.SD

in Zublin, Kraint, Radon, iarschau, Lembers

Betrifft: Überprüfung der zum Arbeitseinsatz in

Konzentrationslagor abgestellten sowje-

tischen vriegggefangenen.

Vorgang:

Erlaß V. 17.7.41 B.Nr, 21 B/41 gRs - IV A 1c

Einsatzbefahl Kr. 8.

Gentiß Vareinbarung des Reichsführers  und

Chefs der Dautsehen Zolizei mit den Chef des Ober-

konzandos der Vehrnacht sind seinerzeit den Konzen-

trationslagern sovjetische riagegefangene zun

Arbeitseinsatz übzrstallt worlen, die auf die

naelstohend aufgeführtcn Eonzentrationslager vor-

teilt uurdans

2mn Vurpans.

St.S.TF-4/4-2-
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Jatsige Stärle:
8l
Dachau
C&
1 000
Buchenvald
11
1 800
Mauthausen
4
1 500
Gusen
i1
1 200
Flossenbörg
it
1 600
Heuongaime
a
900
Auschwi tz
"
1 200
G1of-Rosen
=
"
80
Lublin
11
100
Diese Gefangenen sind mit Ausnahme der in KL
Auschwitz zun Arbeitseinsatz untergebrachten Sowjet-
russan nock nicht überprüft,
Hach hiesigen Jinvornehmen mit dem Inspekteur
der Ionzentrationslager sind nunmehr Einsatzkommandes
 doa
Diese Einsatzkomaundos habcn auf Grund der zuai Einsatz-
befehl Nr. 3 gegebenen Riektlinien sovie der hiorzu
ergangenen Ergänzungen die in die Konzentrationslager
zun Arbeitseinsatz überstellten sowjetrussischen
Kriegsgefangenen besonders auf rote Kommissarc, Poli-
truks, Punktionäre der H D und der Kasu, H.tzer usw.
zu überprifon,
In Hinblick darauf, daß jede Arbeitskraft für
von Führer befohlene kricgswichtige Aufgaben des In-
spekteurs der Konzentrationslager dringend benötigt
vird, sind nur die wirklich untregbaren Elemonte aus-
fincig zu machen,
Dis als endgültig untragbar festgostellten sow-
jetrussisclen Kriegsgefangenen sind mir unter kurzer
litteilus des Eraittlungsergebnisses (stichwortartig)
wöchantlich namentlich zu nelden. Alsdann ergeht
weitere "eisung.
In Vertretung:
gez.
Müller
glgubigt:
Gebeime
Hhiton
Kzl.-Angust.



Chaf der Sicherheitspolizei
22
Büro Des C m
ta
.d.d
beim Fe
ektoe
und des SD
In Bähmen
lähren.
IV  1 c B.Nr. 2279 B/42 g
187/67%
Eing. 23.FEB.1942
Berlin, den 18, Pebruar 19+2
Schnellbrief!
FERESSR
1.) An alle Staatspolizei-leit-stellen
2.) An den Befehlshaber der Sigo und des SD Hetz
3.) "
il
11
I1
11
11
11
StraSburg
4"
11
11
11
"1
I
u 1:
Oslo
5.) An den Verbindungsführer beim Befehlshaber der
Kriegsgefangenenlager in Generalgouv-rnement,
Lublin
6.) An den Kommandeur der Sipo und des SD
Lublin
7.)"
11
"
11
11
11
11
a
Krakau
8.) ""
il
n
n
4
"
M
"" (*6
21
5
1!
#
"
"Radom
10.)
:
11
" Lenberg
11.) An den Verbindungs?ührer beim Befehishaber der
Kriegsgefangenenlsger in Wehrkrais I, Königsberg
12.) An das Einsatzkommando der Sipo und des SD b.
AOK Norwegen, Befehlsstelle Pinnland
Nachrichtlich:
1.) dem Reichsführar W und Chef der Deutschen Polizei
2.) dem Cher der Sicherheitspolizei wnd des SD
3.) dem Chef der Ördnungspolizei
4.) den Amtschefs, I, IE, III, IV, V, VI und VII
5.) Gruppenleiter IV D - -O'Stubaf. Dr. Weinmann -
6.) den Referenten IV D 2 und IV D 3
7.) den RF: - Inspekteur der Konzentrationslager -
Berlin - Oranienburg
8.) allen Köheren - und Tolizeifithrern
- aufer Den Haag -
9.) allen Befehlshabern der Sipo u.d.SD
- außer den in Vertedler boreits aufgefuhrten -
10.) allon Komandeuren der Sicherheitspolizei u.d.SD
-2-
St ©.iF-4a 4 y
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Betrifft: Vollstzockung von Todesstrafea.an sav-

jetrussischen Ariegsgefangenen.

Vorgang ohno..

Anlagen: i Arlage

In der Anlage übersende ich die Abschrift

des Befehls des OKd V. 29.12,41 - Az, 2 f 24.19m

AlA/Kriegsgef. (I6) 1r. 4411/41 gu5. (x) - betr.

Vollstreckung von Todesstrafen an sowjetischon Kriegs-

gefangenen zur gefl, Zenntnisnahme.

Um jedon Z.eifel auszuschlieRen, ordne ich

an, daß

1. dielVellstreckung der dirch Vehrnachtsgerichte

gegen sowjetische Kriegsgefengene verhängten

Todesurteile in keinem Falle durch Angehörige.

der Sicherheitspolizai und des SD arfolgen darf,

2. von der Vehraacht übargebone sovjetischc Eriegs-

gefangone in dorartigon Fellen entwoder ia Ein-

verständnis nit dem Lagerkomzandeur in ihrem

Stammlager oder in ntichstgalogenen Konzantra-

tionslager durch frendvölkische Häftlinge zu hän-

gen sind. Der Kommandant des Zonzentrationslagers

ist gegebenenfalls vorher entsprechend zu ver-

ständigen. Abschliefend ist air kurz zu be-

richten.

Ich bitte, die Puhrer aller Dinsatzkongandos

entsprechend anzuwaise: und ihnen die in der Anlage

beigefügten Üboraxeiplaro zum Handgebrauch zuzu-

leiten.

In Vertretung:

goz. M ü l l e r

3eglaubigt:

Gebzime

Kanzleiangestelite
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Abschrift
Oberkomnando der Mehrnacht
Az. 2 f 24.19n A A/kriogsgef.(Iº)
Geheim !
Mr. 4411/41 geh. (X)
Bln.-.chöneberg, d. 29.12.1941
Balonsche Str, 51
B.tr.s Vollstreckung von Todesstrafan an sowjetischen
Kriegsgefangenen.
In einen Falle, in dem soujetische Kriegs efangene durch
Urteil eines Vn.-Gerichtes zun Tode verwrteilt waren und das
Urteil dureh den Strans vollstreckt werden sollte, raren Zwei-
fel aufgetaucht, ver als Henl:er für die Vollstrockung der
Strafe herangezogen werden sollte.
Um diese Zweifel für linftige Fälle auszuschlieBen, vird
deshalb angeordnet:
Ist ein Todesurteil gegen einen sowjetischen Kriegsgefan-
genon durch don Strang zu vollziehen, so soll der Komman-
dant des betr.Gefangonenlagers unter den Sowjetgefangenen
seines Legers für die Ausführung dieser Vollstreckung
geeignete Leute zu gewinnon suchen, die dafür in irgend-
einer Weise (Geld, Lebonsaittel usw) zu entschädigen sind.
Pindet sich unter den Kriegsgefangenen keiner dazu bereit,
so ist der Verurteilte der nëchstgelegenen Dienststelle
der Geheinen Staatspolizei zur Vollstreckung des Urteils
zu übrgeban, da diese möglicherveise in dar Lage ist, das
Urteil durch in Haft befindliche fremdländische Hä_tlinge
vollziehen zu lassen,
Bine Vollstrcclung durch doutsehe Vehrnachtsangehörige
kommt nicht in Frage.
Verteiler:
W.Kdo. I - XIII, XVII, XVIII, :X, XXI
mit je sinen Abdruck für die Ldre.a.Kg,in Hehrlreis
=
34
W.-Befehlshaber Ostland, Ukraine, in Generalgouvernement
mit je einen Abdrud: für die Kdr.d.Kgf.in Befehls-
haberbereich
=
6
Nachrichtlich:
T.Chef d.Si o u.d.SD B e r 1 i n
=
1
=
1
Reserve
=
10
52
Der Chef des Oberkonnandos der Valirnacht
F.d.Ld.;
In Auftrage:
Witon
gez.Reinecke
Gebeime
Kél.-Angest



Büro des Staatssekretägs
Der Chef der Sicherheitsnolizei
und des SD
bein Reichspcotektoe
in Bohmen und Mahcen
IV A 1 c B.Nr. 539 B/41 G
Eing.:
7. FEB.1942
Berlin, den 3. Februar 1942
Schnelibrief !
BBEBEEIAEBERE
1.) An alle Staatspolizei-leit-stellen
2.) An den Befehlshaber der Sipo und des SD in Metz
3.) "
:
i
I1
4
11
I
" in Straßburg
4."
n
1:
It
11
"1
11
" in Oslo
5.) An den Kommandeur der Sipo und des SD in Krakau
6.)"
"
I1
I1
"
"1
"
in Warschau
7.)
1:
"
2
Il
"
11
11
in Lublin
8.) "
11
It
11
11
"
"
in Radom
9.) "
"
11
"
"
2
" in Klagenfurt
Nachrichtlich:
1.) Dem Reichsführer # und Chef der Deutschen Polizei
2.) dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD
3.) den Antschefs I, II,, III, IV, V, VI, VII
4.) den Referenten IV D 2 und IV D 3
5.) allen Höheren :- und Polizeiführern
6.) allen Inspekteuren der Sipo und des SD
7.) den Befehlshaber der Sivo und des SD in Krakau
8.) der
Vedna
Sonderkoando Ia
"
Ib
X
Binsatzkommando IIb
. aM
I1
III
9.) der Jinsatzgruppe B
1 s0 5.4
Sonderkommando Vila
"1
CIIA
Lincatzlommando VIII
11
IX
10.) dor Minsatzruppe g
Sonoerkomando
Va
11
IVb
Einsatzkomaendo V
"
VI
C Ban ze p (
Sondcrkoindo Xa
11
Xb
Einsatzkomando XI
1:
IIX
ZF-40
-2-
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Betrifft: lichtlinien flir die in die Stalegs und

Dulags abzustellenden Kommandos des Chefs

der Sicherheitspoligei unc des SD,

Vorgang:

Erlaß v. 26.9.4l B.Hr. 539 3/41 g - IV A 1 e-.

Anlagen:

.....agen.

Im Nachrang zu meinem vorbezeichneton Erlaß

übersende icn in der Anlage die Abschrift cines Er-

lasses dcs Ok v. 15.1.42 Az. 2 f 24.17s Kriegsgef.

Org. (IIIb) - lr. 2l6/4? - betr, Anordnungen 2ir die

Behandlung sowjetisaher Iriegsgefangener zur gefl.

Kennitnisnahme.

Ich bitte, die Berichtigung der Anordnung

des OKW v. 8.9.41 Az. 2 f 24.1l. AWA/Kriogsgef. (I)

Nr. 3058/41 geh., die neinen Erlaß v. 26.9.41 als

Anlage beigeftgt var, zu verarlassen.

In Fertretung:

gez. Mü l l e r

Bzlhubigt:

neime

gest.
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Abschrift

Oberkonmando der Wahrnacht

A2. 2 f 24.178 Kriegsgof.Org.(ItIb)

216/42

Berlin-Schöneberg, d. 15.1.42

Badensche Str.51.

Bezug: OKV / Az.2 2 24.1l ATA/Kriegsgef. (I) Nr. 3058/41

geh. v. 8.9.1941.

Betr.: Anordnungen für die Behandlung sowjetischer Kr.Gef.

Die Bestinmung im Absatz 2 der Ziffer 2 auf Seite 6

der Anlage zun Bezugsbefehl vird wie folgt abgeändert:

Die Verantvortung für den ordnungsgenäßen Arbeits-

einsatz der sowjetischon Kr.Gef. in Reichsgcbiet tragen

ausschließlich die den Einsatz verfügenden Dienststellon:

OKy / Abtlg. Iriegsgefangene,

Beauftregter für den Vierjahresplan

- Geschäitsgruppe Arbeitseinsatz -

Reichsminister für Bewaffnung und Munition.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

In Auftrage:

gez. Unterschrift

Verteilor:

O K H / Gen St a H / Gen Qu

RdL

 und Ob d L

OKM

Hohrnachtbefehlshaber Norvegen

TKdO I - XIII, XVII, XVIII, XX, XXI

zugl. für Asten je 6

Militärbefehlshaber in Gen,Gouv., u.

Kdr.d.Kgf. z.b.V. im Cen.Gouv.,

Kdr.d.Kgf. im 7.Rr, I, Königeberg

"ehrnachtbefehlshaber Ostland, Riga, und

Edr.e.lgf.b.Hohrnachtbefahlahaber Ostland, L,Zt. Riga,

b.w.
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Tehrzachtbefchlshaber Uaine, Rowno, und

fdr.d.Eg.b,Wehrmachtbefehlshabar Ukraine, Rowno,

Luftgau-Hdo, II, XI vnd XII,

Marinestation der Mordsee, #'haven,

i1

"Ostsco, Kiel

Nachrichtlich: Beauftragter für den Viorjahresplan

-Geschtftsgrupne Arbeitsoinsatz -

z.Hd, Hurrn Hinisterialrat Dr. Letzsch

Reichsarbeitsminister

z.Hd, Horrn Cb.Reg.Rat Dr. Hölk

Rcichsminister für Bewaffnung u, Munition

5x)

Reichsführer ": und Chef der Deutschen Polizei

Reichsarbeitsdienst

OL / TSt / L

/R

OE/PE

OKV / Ant Ausl.Abw - Ausl -

- Abw I -

- AbW II -

- III AQV -

OR/ A h / Insp.Kriegsgef.,

/ V.O. A M/Rriegsgof., Paris,

z.Hd.Herrn Kajor v. Rosenberg

/ Kommendantenlehrgang M.Stammlager

II D, Stergard.

nf



Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD
ta Bohm n e so maheen.
IV A 1 c B.1r. 2103 B/41 β
Eing.: 17.FEB.1942
Berlin, den 12. Februar 1942
Schnellbrief!
Beheim
1.) An den Höleren  - und Folizeiführer H o r d
2.)
#
1
"
:
Mitte
3.
"
"1
11
1:
Süd
4.) :
:
11
it
z.b.V.
Nachrichtlich:
1.) dem Chef der Ordnungspolizei
2,) den Amtschefs I, II, III, IV, V, VI und VII
3.) dem Gruppenleiter IV D
3
4.) den Referenten IV D 2 und IV D 3
5.) dem RF.. - Inepekteur der Konzentrationslager -
Oranienburg
6.) alren Höheren - und Polizeiführern
- außer Den Haag -
7.) allen Befehishabern der Sipo und des SD
- außer den unter Ziff.l.) aufgeführten
8.) allen Kommandeuren der Sipo und des SD
9.) allen Kriminalpolizei-leit-stellen
10.) allen SD-leit-Abschnitten
Betr,: Kennzeichnung der sowjetischen Kriegsgefangenen.
Vorg.: Erl.v.3.2.42 - B.1r. 2103 B/41 g - IV A 1 c -.
Die mit vorbezeichnezem Erlaß bekanntgegebene.
Anordnung des OKW v.l6.1.42 -Az. 2f.24.731 Kriegsgef.
(Ia)Nr. 539/42 - ist durch A:ordnung des OKV v, 27.1.42
- gleiches Altenzeichen - als ungültig erklärt worden.
Ich bitte hiervon Kenntnis zu nehmen und den
Erlaß v. 3.2.42 vernichten zu lassen,
Die übrigen im Vorteiler meines Erlasses v.3,2.42
aufgeführten Empfünger sind durch FS bzy. Pf benach-
richtigt worden.
Stcatspollliser
Mum Curyerny
In Vertretung:
Gebeime
gez.
Müller
Beglabigt:
U
se



Saa t gaq cana
Der Chef der Sicherheitspolizei
beint Reid  olektoe
und des SD
in Böhmcn  a Maheen.
IV A 1 c B.Ir. 2103 B/41 g
Eing.:
6. FEB. 1942
1
Berlin, den 3. Februar 1942
Schnellbrief !
PeEECSSEESSSESERg
Geheimi
1.) An alle Staatspolizei-leit-stellen
2,) An den Defehlshaber der Sipo und des SD
lietz
3,) ""
a
I
"1
i7
i1
:2
Straiburg
4)""
i1
al
I1
st
Il
11
Oslo
5.) An den Verbindungefllirer bein Befehlshaber der
Kriegsgefangenenlagur in Generalgouvernenent, Sublin
6,) An den Iommandeur der Sipo und des SD
Lublin
7.)"
i
:
:
1
i1
a
Krakau
8.) "
:
a
"!
11
11
11
Warschau
9.) "
"
:
it
:1
n
"1
o
Radom
10.)
11
i1
"
11
11
11
Lemberg
ll.) An den Verbindungsführer beim Befehlshaber der
Kriegsgefangenenlager in Vehrkreis I,
Königsberg
12.) An das Hinsatzkommando der Sipo und des SD beim AOK
Norwegen, Defcklsstelle Finnland
13.) An die Einsatzgruppe h
Sonderkommando la
Sonderkommando lb
Einsatzkommando 2
Einsatzkommando 3
14.) An die Einsatzgruppe B
Sonderkommando 7a
Sonderkomando 75
Binsatzko:mando 8
Einsatzkomando 9
Sonderkowando "Maskau"
15.) An die Einsatzgruppe 0
Sonder omnando 4a
Sonderkommando 4b
2n Vogg
Einsatzlomando 5
Einsatzlomnando 6
16.) An die Dinsatzgruppe D
Soncarltommeno l0a
Sonderkonmando lob
Einsatzkommendo lib
Binsatzkommando 12
-2-
vh/91-∠1
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17.) An don Mleron - wnd Kolizeifthrer

Nord

18.

82

:

I

Hitt

19.)"

i

"

Sud

20.) " "

"

i1

Z. b. V.

aciichtlichs

1.) Dan Reichsfuhrer : wnd Chod dor Deuteehon Zolizoi

2.) don Chef der Sieliorheitspolizes und dos SD

3.) don Ghef der Orünungspolizoi

4.) don Aitschefs I, II, IIL, IV, V, VI und VII

5.) dkappenleiter IV D - -O'Stubaf. Dr. (oimann -

6.) den Reforenten IV D 2 und IV D 3

7.) den :3: - Inspektour dor Konzentrationslager,Oranienbur

8,) allen Höhsron - und Polizeiführern

- außer Den Eazg und den bereits i.Vcwteiler aufgeführte

9.) alieh Befehlshaborn dar Sipo und das SD

- aufer don in Verteiler boreits awtgofuhrton -

l0.) alien Kommandauren der Sicherheitspolizei und des SD

l1.) allen Krimiualpolizei-leit-stollon

12.) allen SD-leit-ibschnitten

Betrifft: Kennzeichnung der sowjetisehen Kriegsgefangonen.

Vorgang:

Erla? V. 11,12.41 B.Hr, 2103 B/41 5 - IV A 1 c -

Anlagen: ..A..Anlagen

In Nachgang zu neinen vorbezoichnaton Erlaß über-

sonde ich in der Anlage die Abschrift einer Anordnung des

0KT: v, 16.1.42 - 1z, 22 24.73 1 Krie3sgoi.∴11g(Ia) Mr,

539/42 - betr, Kennzeichnung der sovjetischän Kriagsgefen-

genen zwr gefl. Kemtnienahne unt Beachtung.

Die in dor ∴elage beigodugten Uberoxeuplare bitte

ich don Dinsatzkomandos sun Handgobraueh zu übargeben,

In Terbrotungs

Mi i l l e r

Eoglaubi

Iel,-ihgust,



Abec
Oberkoniande dar Wehrnaelt
A2.23 24
P10085020(a)
355732
3ln.-Seiuberg
Sadouseke Str. 51
9
Bebr.i Kennguichnung der sovistisolen Eriegsgafangenen.
Da dis Soijet-lir,Gef, bei Fluchten sich neist ihrer
Dr'amangamarke entledigen und daher oft nicht mehr als
,Gedv. besonders nicht als Scvjat-Ar,Ger, erkennbar sind,
wird amgeordnet:
"Zeder Sowjet-Kn.Gef, ist durch Aufzaichnen eines
atf der Innenseite des linkten Unterarmes ait Höllen-
steinstift zu kennzeichnen,"
Verteilert
W.KdO, I - XIII, XVII, IVIII, XX, XXI
mit Nebenabdrucken für Oflags, Stalags,
Kg.Bau-u,Arb.Batl.
Res,Lazerette (f.Rr.Gaf,)
Asten, Vehrkreisärzte
Luftgaukomnando II, KI, XII nit Nebenabdrucken für die Lager
Marinestation der Nordsee, V'heven
::
Ostsee, Kiel
Wehrmachtbefehlshaber Gstland, Riga
Idr,d.Kgí. b.V.Bfh, Ostland, Riga
Hehrmachtbefehlchaber Uleraihe, Rowno
Kär,d,Igf. b. "ehrmachtbefehlehaber Ukraine, Rowno
Militárbefehlshaber in Gen.Gouvernenent
4 Stück
mit je 1 HA. für O.Qu und Intendanten
Edr.ä.Kgí.z.b.V. in Gen.Gouvernemont, Lublin
ehrmadhtbafehlsiaber Norvegen, Befahlsstelle Oulo
a
11
11
Finnland
Kommendantenlchrgang Stalag II D, Stargard
Hachrichtlichs
Reichsfuires
OLT
/ESR
Stellv, Jhef VTSt
Ant Ausl AbW/AuSl, AbV. II, Abw. III
0 
:7
Insy.
Iiegsgs2.
V.O.
L/lrigsge2.Major v.Rogcborg,Paris,Avenue Kléber 46/
43Y
Gen Sta
Ges qu
MA / 5 In
C
D
H1
REF B. Ob 8I
bor Chf dea Couonmandos dor Wahrmecht
In Atstrage
oz royor
11R.
gvz. Uatursehift
Houotnann
iu



Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den ll. Dezember lg4l.

und des SD

D.Nr. 2103_B/41g - IV∴1C=

ro des Staats■ekcetärs

n Reichsprotektoe

in Bohmon und Mahcen.

Schnellbrief.

15. DEZ 1941

Betrifft: Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener.

Vorgengs

Einsetzbefell Nr. 8, Erlass des Chefs der Sipo und

des SD vom 17.7.4l - 2l B/4l gRs. -

seetu

..... Anlagen.

-

In der inlage übersende ich die Abschrift des Erlasses

des OK/. von 22.11.1941 - As. 2 f 24.19m AWA Kriegsgef. (16)

Nr. 3624/4l geh. - zur gefl. Kenntnisnahme.

Mit sofortiger Wirkung ortne ich hiermit an:

1) Alle unter Ziffer l und 2 des vorbezeichneten Erlesses des

OlW fallenden sowjetischen Kriegsgefangenen sind, sobald

sie von der Vehrmacht zur Verfügung gestellt werden, von

den Staatspolizei - leit - stellen bezw. von den Einsatz--

kommandos der Sipo und des SD zu übernehmen,

2) sowjetische Kriegsgefangene, die während der Flucht keine

Verbrechen begangen haben (Überfälle, Raub, Hord, Totschlag

u■w,). sowie nach den erteilten Richtlinien (s.Erlass vom

“7.7.41 - 21 B/4l gRs . ) nicht als untragbar festgestellt

werden, sind, sofern der Pestnahmeort im Reichsgebiet oder

in Generalgouvernement liegt, im nächstgelegenen Konzentrs-

tionslager bezw. im Generelgouvernenent dem Ariegsgefangenen-

Arbeitslager Lublin zum Arbeitseinsatz zuzuflihren.

Die Einsetzgruppen im rückw. Heeresgebiet haben den ört-

lichen Verßltniesen entsprechende Massnahmen zu treffen.

Im übri s verweise ich bei der Bebandlung dieser Pslle

tas ver:

2.d A.

flem.

M

St.S.IF.
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auf die Beachtung der zum Einsatzbefehl Nr. B ergangenen
Richtlinien und Ergänzungen.
Ich bitie, die Einsatzkommandos mit entsprechenden Vei-
sungen z versehen und innen die in der Anlage beigefügten
Exemplere cum Handgebrauch zu übergeben.
Der Chef der Ordnungspolizei hat Abdruck Gieses Erlasses
erhalten uid ist gebeton worden, die untergeordneten Dienst-
stellen ebenialls entsprechend anzuweisen.
Verteilers
An alle Staatspolizei - leit - stellen,
in den Befehlshaber der Sipo und des SD
Met?
Ar den
11
11
"1
11
StrBb2IE2
An den
11
"1
"1
11
"
0 s 10
An den Verbindungsführer beim Befehlshaber
der Kriegsgefangenenlager im Gene-
ralgouvernelent,
I ublin
An den Kommandeur aer Sipo und des ED
L ublin2
An den
"1
"1
11
11
6
11
Krakeu.
An den
11
11
11
11
51
11
Warschau
"
An den
"
11
"
11
:
Radom
An den
"1
11
I1
€:
11
11
Le mbergi
in den Verbindungsführer bein Befehlshaber
der Kriegsgefangenenlager im Wehr..
kreis I
Königsberg
An ■as Einsatzkommando der Sipo und des SD
boim AoK Norwegen, Befehlsstelle Finnland,
An die Einsetzgruppe A,
Skdo.
la.,
Skdo.
10$
Ekdo.
29
Ekdo.
3
An die Einsatzgruppe B,
Skdo.
7a,
Skdo.
7b,
Ekdo.
8,
Ekdo.
$6
Skdo."Moskau",



7h
- 3 -
An die Einsatzeruppe C
Skdo
48,
Skdo.
4.b,
Ekdo.
$59
Ekdo.
69
An die Einsatzgruppe D,
Skdo.
10a,
Skdo.
10b,
Ekdo.
lla,
Eldo.
llb,
Ekdo.
1
An dio Höheren bi- und Pol.-Führer Nord. (lol),
An die
11
11
"
11
Mitte (102),
An die
"1
"
11
11
Süd (103),
An die
"1
:
"
"
"
z.b.V.,
Nachrichtlich:
den Reichsführer W und Chef der Leutschen Polizei,
dem Chef der Sipo und des SD,
I pu IA'A 'I 'III 'II Ios 
den Referaten IV D 2 und IV D 3,
dem Gruppenleiter IVD- /-O'Stubaf. Dr. Weinmann,
dem RFi - Inspekteur der Konzentrationslager Oranienburg
allen Höheren (- und Polizeifiilrern(ausser den Haag),
allen Inspekteuren der Sipo und des SD,
dom Kommandeut der Sipo und des SD  :
V e l d e S2
dem
3
"1
"
11
11 11
Marbur/Drau,
allen Kriminalpolizei - leit - stellen.
gez. He-drich.
Pil
Kanzleiangestellte.
Gebeimes
P.



bschrift.

I

Oberkommando der Wehrnecht

Bln.-Schöneberg, den 22. XI. 1941

Az. 2 f 24.19 AWA/Kriegsgef. (16)

Badenschestr. 51.

Betr.: Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener.

1) In den Wehrnachtsverordnungsblättern ist folgender Befehl ver--

öffentlicht:

"Allen Soldaten wird zur Pflicht gemacht, auf jeden unbewechten

Sowjet--riegsgefangenen zu achten, ihn festzunehmen wnä bei der

nächsten Polizeidienststelle abzugeben.

Liegt ein Kriegsgefangenenlager in unmittelbarer Nähe, so ist

der Ergriffene dorthin abzuliefern.

nisteram

OKW, den 29.0ktober 1941

13 SEP 1344

Soveit nach diesen Befehl flüchtige Sowjet-Kriegsgefangene in das

Lager wieder eingeliefert werden, sind sie in jedem Falle der

nächstgelegenen Dienststelle der Geheimen Staatspolizei zu über-

geben.

2) Wegen der z.Zt. noch besonders hiufig vorkommenden Straftaten sow-

jetiscler Kriegsgefangener, die anscheinend im wesentlichen ihren

Grund in ihren noch nicht geregelten Lebensverhältnissen haben,

wird folgende Überge--agelung geschäffen; eine spätere Änderung

bleibt vorbehalten.

Wenn ein sowjetischer Zriegsgefangener im Lager an einem anderen

Kriegsgefangenen einen Mord, einen Totschlag oder eine Tat begeht,

für die in den deutschen Strafgesetzen eine Strafvorschrift fehlt,

so ist der Täter dem Chef der Sicherheitspolizei zur Verfügung zu

stellen.

Auch bei anderen Strafteten eines sowjetischen Kriegsgefangenen hat

der Legerkommandant den Täter dem Chef der Sicherheitspolizei zu

übergeben, wenn er nicht die Überzeugung gewinnt, dass eine Er-

ziehungemassnahme oder die gerichtliche Bestrafung, die nach Rück-

sprache mit dem Kriegsgerichtsrat zu erwarten ist, zur Aufrechter-

haltung der Lagerzucht ausreicht.

3) Im Falle l u.2. ist der Kriegsgefangene aus der Kriegsgefangen-

schaft zu entlassen und die Abgabe an die Geheime Staatspolizei

der Wehrmachtssuslunftsstelle zu melden, soweit eine Registrierung

bereits erfolgt ist.

Verteiler:
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Herlin, den 9. Mireg1942

Reichssicherieitshauntmt

II B 1 2, 452/42 - 451 -

Hicht zur Veröffentlichung

geeignet!

Bohnelibrief

a) die Höheren lj- wnd Polizeifürer,

.) die Inspokteure der Sicherheitspolizei und Ses SD,

c) die Befchlshacer der Sichevneitepolizei wad des SD

in g t r a s b ur g, M e t z, P r a g, K r a kau Jwd Ri g a,

fie Komnandaure der Sicherheitspolizei wd des SD,

Jeu Beauftragten des Chefs der Bicherieitspolizei und des SD

Für den Bereich des Militärbefehlshabers in Prankreich,

len Becuftracten dec Chefs der Sicherheitopolizei unt dee UD

Pür den bereioh des Kilitärberehlchobers in Delgien in Brüssol,

Wie Stuatspolizei(leit)stellen,

as Eineatzkommando der Sichcrheitspolizei und dee BD in Iuxenburg

—Abscheirt wird zur Kenntais übersandt,

Im Auftrege:

gez. Krause

Beglusbigt:

Una

Asllor

leianvostelite

C9

/ 12/2.42

64Sπ



Abschrift

Der Reichsführer-M

Berlin, den 9. Mirz 1942

und Chef der Deutschen Polizei

in Reichsministeriun des Innern

Micht zur Veröffentlichung

S II B 1IF452/42 -451 -

47

geeignet!

.

chnellbrief

a) den Ghef der Zivilverwaltung in Elsaf

-Verwaltungs- und Polizeiabteilunç-

in StraSDurc,

b)i den Ghef der Zivilverveltung in Lothringen

c) den Chef der Zivilverwaltung in Luxenburg

in Luxenburc.

Mit Dezug auf mein Schreiben vom 14. Jenuar 1942 - S II D 1

Ir. 5695741-453-30-.

Betrifit: Ausstattung von Elsüssern, Lothringern uid Luzen-

bur ern mit deutschen Reisepässen.

--

-

Abschrift übersende ich unter Bezugnahme auf die Be-

sprechung am 26. l. 1942 in mei:en Hause zur Kenntnisnelme.

Die Defehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Cslo

und Den Haag sind ersucht worden, die in ihren, Geschäftsbe-

reich mit der Ausstellung von deutschen Reisepässen betraute

Dienststellen mit entsprechenden Veisungen zu versehen.

Ich bitte,

a) das hierncch in Rahmen der dortigen Zuständigi:eit Brforde

liche zu veranlassen, und zwar für Elsaß und Lothringen,

sobald das deutsche Paßrecht (vgl, mein Schreiben von 5

Härz 1942 - S II B 1 Nr. 419/42-451-) dort eingeführt is

b) darun bemüht zu sein, daß die Rückfragen der Paßbehörden

nit möglichster Beschleunigung erledigt werden und daß

ergänzende Erhebungen, die etwa in Finselfall auf dortige

Wunseh von den Paßbehörden durchgeführt werden sollen, au

ein llindestmaß beschränkt bleiben;

e) dafür Sorge zu tragen, de3 auch den -isässern, Lothringer

und Luxenburgern deutsche Reisepässe nur aus_estellt

werden
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werden, sofern diese für Reisen in das iusland benötigt

werden (vgl. dazu neinen Rd. "rlaß von 19. Jenuar 1942 -

S II B 1 Nr. 27/42 -451 - unter Nr. II).

Wegen der paßtechnischer Übergangsregelung des Verkehrs zuischen

den -lsaß, Lothringen und Lureuburg und den besetzten belgischien

und französischen Gebiet verveise ich auf mein Schreiben vom 4.

Mdrz 1942 - S II B 1 Nr. 368/+2-453-23~.

Über des hiernach Veranlaßte bitte ich nich zu wnterrichten

Im Auitrace:

gez. Krause

Beglaubigt:

und Che

Duller

Qnzleiergestellte

Prium

98683



Abschrift

Der Reichsführer-

und

Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

Berlin, den 9. März 1942

S - II B 1 - Nr. 452/42451-

Nicht zur Veröffentlichung

geeignet!

Schnellbrief

An

das Auswärtige Amt -Rechtsabteilung-

z.Hd. von Herrn Vort.Leg.Rat G. Rö■iger -O.V.i.A.

in Berlin.

Betrifft: Ausstattung von Elsässern, Lothringern und

Luxemburgern mit deutschen Reisepässen.

Mit Bezug auf mein Sohreiben von 14. Januar l942 -S I1

B 1 Nr. 3695/41-453-30-

Abschrift wird unter Bezugnahme auf die Bespre--

chung am 26.l.l942 in meinem Hause nit der Bitte über-

sandt, die Deutschen Vertretungen in Ausland anzuweise

entspreohend zu varfahren, Dabei wären die Rückfragen

von den deutschen Passbehörden im Ausland zweckmässig

- über das Auswärtige Amt, Kuriorabfertigung - unmit-

telbar den Chefs der Zivilverwaltungen zuzuleiten, die

ihre Entscheidungen suf den gleichen Vege den genannte

Passbehörden übermitteln.

Für die Übersendung von 5 Abdrucken des ergehende

Erlasses wäre ioh dankbar.

Im Auftreges

ges Krause.

Jano pun

Beglaubigt:

rff4

Kangleiangestallte

S

rium

Schn



Abschrift
Der Reichsführer-j.
und
Chef der Deutschen Polizei
im Reichsministerium des Innern
S - II B 1 - Nr. 452/42-451-
Berlin, den 9. März 1942
Nicht zur Veröffentlichun
Sohnellbrief
geeignet!
An
a) die ausserpreußischen Landesregierungen
-Innenministerien- ausser Bayern und Sachsen,
b) die Preussischen Regierungspräsicenten,
c) den Polizeipräsidenten - Abt. II- in Berlin,
d) die Bayerischen Regierungspräsidenten
in Munchen, Regensburg, Ansbach, Wirzburg
und Augsburg,
e) die Sächsischen Regierungspräsidenten
in Dresden, Chemnitz, Leipzig und Zwickau,
f) die Reichsstatthalter ler Reichsgäue
Wien in Vien,
Oberdonau in Linz,
Niederdonau in Vién,
Steiermark in Graz,
Kärnten in Klagenfurt,
Salzburg in Salzburg,
Tirol ind Vorarlberg in Innsbruck,
g) die Regierungspräsidenten in Karlsbad, Aussig und
Troppau,
h) die Regierungspräsidenten in Danzig, Bromberg, Marien-
werder, Posen, Hohensalza und Litzmannstadt,,
i) den Reichsprotektor in Böhmen und Mithren in Frag,
k) die Regierung des Generalgouvernenents in Krakau,
1) den Reichsstatthalter in der Westmark in Saarbrücken.
Nachrichtlich
den Zayrischen Staatsministerium des Innern in München,
dem Sächsischen Ministerium des Innern in Dresden,
den Preussisehen Oberpräsidenten,
dem Stadtpräsidenten der Reichshauptstadt Berlin
in Berlin,
den Heichsstatfhaltern der Reichsgaue
Sudetenland in Reichenberg,
Danzig-Westpreussen in Danzig.
Wartheland in Posen,
den Chefs der Zivilverwaltung
in der Untersteiermark in Graz,
in Südkärntan nnä Oberzrain in Klagenfurt,
den Reichsverteidigungskommissaren.
Betrifft: Aussta.ttung von Elsissern, Lothringern und
Luxemburgern
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Luxemburgern mit deutschen Reisepässen.

Im Reichsgebiet befindliche Elsässer, Lothringer

und Luxemburger können - nach Massgabe folgenier Bestim-

mungen - mit deutschen Reisepässen ausgestattet werden:

I.

Die Ausstattung der genannten Personen mit deitschen

- entspreohend Nr. III ergänzten - Reisepässen darf nur

erfolgen, wenn

a) die allgemeinen und besonderen Voraussetzungen, die

nach den geltenden Passbestimmungen im Einzelfall vor

Ausstellung eines deutschen Reisepasses erfüllt sein

müssen - abgesehen von dem Erfordernis der deutschen

Staatsangehörigkeit - vorliegen;

b) darüber hinaus der jeweils zuständige Chef der Zivilver--

waltung im Elsass, in Lothringen oder in Luxemburg zu-

gestimmt hat.

II.

Die Zustimmung ist von den Passbehörden (Kreispoli-

zeibehörden) einzuholen

a) für Elsässer

beim Chef der Zivilverwaltung im Elsass, Verwal-

tungs- und Polizeiabteilung,

in S t r a s s b u r g,

b) für Lothringen

beim Reichsstatthalter in der Westmark und Chef

der Zivilverwaltung in Lothringen

in Saarbrüeken,

)für Luxemburger

98681

beim Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg

in L u x e m b ur g.

Dabei muss die Rückfrage folgende Angaben hinsichtlich des

Antragstellers enthalten: Nane, Vorname, Beruf, Geburts-

tag, Geburtsort, Wohnort,(Anschrift), Aufenthaltsorte während

der letzten 5 Jahre vor Verlassen des Elsass, Lothringens

oder Luxemburgs, bei Luxemburgern überdies die Erklärung,

dass der Passbewerber sich zum Deutschen Volkstum bekannt

und bis zum lo. Mai l94o die luxemburgische Staatsangehörig-

keit besessen hat.

Die Ausstellung des Reisepasses ist abzulehnen, wenn

der Chef der Zivilverwaltung seine Zustimmung versagt. In

diesen



diesen Fällen ist der Passbewerber gegebenenfalls nach mei-

nem Runderlass vom 2l. Juni 194l -S II E 1 (neu) Nr.

1800/4l-485- zu behandeln. Luxemburgern ist indes rageluu3i

ein Fremdenpass auszustellen (Staatsangehörigkeit unge::lärt

früher Luxemburger).

Im Falle der Zustimmung ist die Geltungsdauer des

Reisepasses regelmässig auf ein Jahr festzusatzen, sofern

nicht nach allgeneinen oder besonderen Passbestimmungen

eine kürzere Geltungsdauer in Frage kommt oder der Chef

der Zivilverwaltung die Befristüngrauf 6 Monate wünscht.

Ein etwa vorhandener alter Pass ist einzuziehen.

Auf Vunsch des Chefs der Zivilvervaltung haben die

Passbehörden im Einzelfall auch etwa weiterhin notwendige

Erhebungen durch Anhöreng des Passbewerbers durchzuführen.

III.

In allen Fällen, in denen nech den vorstehenden Be-

stimmungen ein deutscher Reisepass ausgestellt vird, ist

auf der ersten Passeite zwischen den vorgedruckten Vorten

"Staatsangehörigkeit" und "Deutsches Reich" mit roter un-

zerstörbarer Tinte je nach Lage des Falles einzusetzen

"Deutscher Volkszugehöriger -Elsässer" oder

"Deutscher Volkszugehöriger -Lothringer" oder

"Deutscher Volkszugehöriger -Luxenburger".

Ich ersuche, die vorstehenden Bestimmungen umgehend

den Passbehörden (Kreispolizeibehörden) zur genauesten Be-

achtung weiterzuleiten.

Im Auftrage:

gez.Krause.

Beglaubigt:

Anllu

JJa

Kanzleiangostellte

de

Sehn
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R u n d e r la B

desl Reichsführers W und Chefs der Deutschen

Polizei

vom 19.1.1942 - S IV D 2 c - 1003/42

Betrifft:

Behandlung der im Rei chsgebiet

eingesetzten polnischen Zivil--

arbeiter und -arbeiterinnen;

hier Fahndung und Festnahme sowie

Durchführung von Strafverfahren.

ak

lf

\F



Der Reichsführer 4

Berlin, den 19. Januar 194

und

Chef der Deutschen Polizei

7S

- S IV D 2 c - 1003/42 -

An die

im nachgehefteten Verteiler näher bezeich-

neten Dienststellen.

Betrifft: Behandlung der im Reichsgebiet eingesetzten polni-

schen Zivilarbeiter und -arbeiterinnen; hierFahn-

dung und Festnahme sowie Durchführung von Straf-

verfahren.

Bezug:

Runderlasse vom 8.3.194o - S IV D 2 = 382/40,

28.5.1940 - S IV D 2 - 3383/40-und vom 3.9.1940

S IV D 2 c - 3382/40 - 

Wie zahlreiche Berichte von Staatspolizei-leit-stellen

und Dienststellen der Inneren Verwaltung erkennen lassen, fin-

den die bisher ergangenen Vorschriften betreffend Fahndung und

Festnahme nach polnischen Zivilarbeitern noch immer aicht genü

gend Beachtung oder werden falsch ausgelegt. Die Folge hiervon

ist, daß nur ein geringer Bruchteil der von ihren Arbeitspbätz

geflüchteten polnischen Zivilarbeiter festgenommen und an ihre

bisherige Arbeitsstelle zurückgeführt wirü. Nach den hier gewe

Datu

nenen Erfahrungen gibt jedoch jeder aus dem Altreich geflüch-

Au

tete Pole, dem es gelingt, unangefochten seinen Heimatort zu

erreichen und der auch später für sein unbotmässiges Verhalten

nicht zur Verantwortung gezogen bzw. der an einer günstigeren .

beitsstelle neu eingesetzt wird, den Anlass zum Entweichen zah

reicher weiterer Polen, da er seinen Erfolg unverzüglich den

ehemaligen Arbeitskameraden mitteilt und sich derartige Angaber

über günstige Fluchtwege usw. mit ersteunlicher Schnelligkeit

verbreiten. Ich ersuche daher, auf die Bearbeitung aller mit de

Fahndung nach geflüchteten Zivilarbeitern und deren Rückführung

zusammenhängenden Fragen im Interesse der Sicherung des Arbeits

einsatzes größtes Gewicht zu legen und insbesondere für die be-

schleunigte Durchführung dieser Maßnahmen Sorge:zu tragen.

Im folgenden werden die bisher ergangenen Vorschriften übe

die Fahndung und Festnahme sowie die Verfolgung strafbarer Hand

lungen von polnischen Zivilarbeitern unter teilweiser Abänderun
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Ergänzung neu veröffentlicht. Der Runderlaß vom 28.5.l940 -

IV D 2 c - 3383/4o - und die an die Kriminalpolizei-leit-stellen

richteten Runderlasse des Reichssicherheitshauptamtes vom 4.9.l940

T6 0/22-SA-1T2 0/222-

A 1 - 4l77/40 VII - werden hiermit aufgehoben. Ferner ist im Rund-

lass vom 3.9.1940 - S IV D 2 c - 3382/40 - an die Dienststellen der

cherheitspolizei im Abschnitt I, Ziffer 3, der zweite Absatz und

Runderlaß vom gleichen Tage an die höheren Verwaltungsbehörden in

ffer ll der l. Absatz zu streichen.

A. Fahndung und Festnahme

von polnischen Zivilarbeitern.

I. Fah nd u n g.

Auf Polen, die den Arbeitsplatz wegen politischer oder

rimineller Verfehlungen verlassen, finden die allgemeinen Fahndungs

orschriften Anwendung.

Wird der Arbeitsplatz aus persönlichen Gründen - Arbeitsunlust

sw. - verlassen, ist folgendes Verfahren anzuwenden:

.) Die Ortspolizeibehörden melden unverzüglieh das Verlassen des Ar

seitsplatzes an diebrtlich zuständige Staetspolizei-leit-stelle

Die Meldung hat die genauen Personalien, insbesondere auch den

letzten Nohnsitz im Generalgouvernement bzw. den eingegliedert

Ostgebieten, zu enthalten.

.) Die Staatspolizei-leit-stelle wertet die Meldung auf Vordruck -

Gestapa l4 a - für ihre Hauptkartei aus und übersendet Durchschrift

der Karteikarte auf Vordruck - Gestapa 15 a - (siehe Anlage) an

das Reichssicherheitsheuptamt - IV C 1 - . Der Zusatz "Falls der

Flüichtige nach dem Fluchttage erneut in Erscheinung tritt, ist so-

fort dem Reichssicherheitshauptamt - Amt V. Zentrale Fahndungskar-

tei - Mitteilung zu machen" ist zunäcnst mittels Stempelaufdrucks

herzustellen und derf keinesfalls unterlassen werden. - Ferner be-

nachrichtigt die Staatspolizei-leit-stelle durch ein nach anlie*

gendem Muster (Vordruek A) in doppelter (äreifacher) Ausfertigurg

zu erstellendes Formblatt

a) die für den verlassenen Arbeitsort zuständige

Kriminalpolizei-leit-stelle,

b) die für den Heimatort des Flüchtlings zuständige

Kriminalpolizei-leit-stelle (Kom@ndeur der Sicher-

heitspolizei und deS'n

Areble
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falls Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß sich der Flüchtling an einem

anderen Orte aufhält,

c) die Kriminalpolizei-leit-stelle des

vermutlichen Aufenthaltsortes.

3.)Die Kriminalpolizei-leit-stelle des verlassenen Arbeitsortes leitet

das ihr übersandte Formblatt nach Aufnahme einer Suchkarte in die

Fahndungskartei an das Reichssicherheitshauptamt - Amt V - zur Auf

nahme des Flüchtlings. in die Zentrale Fahndungskartei weiter.

t

4.)Die Kriminalpolizei-leit-stelle (Kommandeur der Sicherheitspolizei

und des SD) des Heimatortes und die Kriminalpolizei-leit-stelle des

vermutlichen Aufenthaltsortes legen ebenfalls eine Suchkarte in der

Fahndungskartei an und leiten unverzüglich FahndungsmaBnahmen am Hei

matort bzw, vermutlichen Aufenthaltsort des Flüchtlings ein.

Zur Brleichterung der Fahndungsmaßnahmen hat der Herr Reichsar-

beitsminister auf meine Veranlassung hin die Dienststellen der Arbei

einsatzverwaltung nochmals angewiesen, von ihren Arbeitsstellen gefli

tete polnische Arbeiter keinesfalls neu zu vermitteln, sondern sie ur

verzüglieh der zuständigen Dienststelle der Sichernei tspolizei zuzuft

ren. Trotzdem ist bei Durchführung der Fahndungsmaßnahmen auch das Ar

beétsamt des Heimatortes über den Verbleib des Gesuchten zu befragen.

II.Festnahme.

Grundsätzlich sind alle polnischen Zivilarbeiter, die ohne Auswe

angetroffen werden bzw. eineAufenthaltsberechtigung (Genehmigung zum

vorübergehenden Verlassen des Arbeitsortes, Urlaubsschein, Rückkehrbe.

scheinigung usw.) für den Ort, an dem sie angetroffen werden, nicht

nachweisen können, festzunehmen und dem nächsten Polizeigefängnis zuzu

führen.

Von der Festnahme und dem Verbleib des Festgenommenen ist die zu-

ständige Kriminalpolizei-leit-stelle - Fahndungskartei - unverzüglich

zu verständigen.

Die K riminalpolizei-leit-stelle stellt fest, ob der Festgenommen

in der Fahndungskartei vorgemerkt ist; zutreffendenfalls verständigt

sie die ausschreibende und die festnehmende Stelle, erstere auch über

den späteren Verbleib (Arbeitserziehungslager). Ist der Festgenommene

in der Fahndungskartei nicht vorgemerkt, fragt die Kriminalpolizei-lei

stelle formlos, auf einem Blatt in Größe Din A 5, beim Reiehssicherhei

hauptamt - Amt V - C 2 e - an._
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Amt V stellt anhand der Zentralen Fahndungskartei die ausschrei-

nde Stelle fest und verständigt diese sowie die festnehmende Kriminel-

Lizei-leit-stelle. Ist derfestgenommene Pole in der Zentralen Fahn-

ngskartei nicht verzeichnet, wird dies der festnehmenden Kriminal-

lizei-leit-stelle mitgeteilt.

Läßt sich der bisherige Arbeitsort weder durch die Zentrale Fahn-

ngskartei noch auf andere Weise ermitteln, hat die festnehmende Kri-

nalpolizei-leit-stelle die für den Ergreifungsort zuständige Staats-

lizei-leit-stelle zu unterrichten, die in diesem Falle über die wei-

rengegen ihn anzuwendeneMaßnahmen entscheidet. Hat sich dagegen der

den

tzte Arbeitsort ermitteln lassen und ist die für diesen zuständige

aatspolizei-leit-stelle auf dem angegebenen Wege unterrichtet, so,

ernimmt diese die weitere Sachbearbeitung des Falles, Unabhängig da-

n hat jedoch die festnehmende Stelle beschleunigt die Überstellung des

len in das nächste Arbeitserziehungslager zu veranlassen, um eine

erlastung der Polizeigefängnisse zu vermeiden.

Die für das Lager verantwortliehe Staatspolizei leit stelle ent

Theidet über die Dauer der Unterbringung im Arbeitserziehungslager

ie in der Regel 6 Wochen betragen soll, Der Staatspolizei-leit-st jle

es verlassenen Arbeitsortes steht es frei, je nach den gegen den Be.

reffenden vorliegenden Tatsachen eine andere Haftdauer bzw.  in schwer

iegenden Fällen - seine Einweisung in ein Konzentrationslager zu

ntragen.

Perner veranlaßt die Staatspolizei-leit-stelle des verlassenen Ar

eitsortes unverzüglich die Löschung der Fahndurg durch Vordruck nach

unliegendem Muster B bei den unter Abschnitt I, Ziffer 2, bezeichneten

Dienststellen. Außerdem ergänzt sie die beim Referat IV C 1 des Reichs

sicherheitshauptamtes veranlaßte Notierung und benachrichtigt schließ-

lich den zuständigen Reichstreuhänder der Arbeit über die gegen den ver

tragsbrüchigen Polen veranlaßten Maßnahmen (Dauer der Einweisung in das

Arbeitserziehungs- bzw. Konzentrationslager). Sie gibt ferner die Fest-

nahme und Bestrafung des Polen dem ausländischen Teil der Belegschaft

des Betriebes oderDorfes in geeigneter Weise bekannt.

Nach Strafverbüßung ist der flüchtige Pole stets wieder an der ver-

lassenen Arbeitsstelle einzsetzen, Die Rückführung hat grundsätzlich

im Wege des Sammeltransportes zu erfolgeme Zur Entlastung des Sammel-

transportverkehrs sind jedoch beginer aureichenden Zahl von Häftlin-

98677
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gen Sondertransporte unmittelbar zum Bestimmungsort durchzuführen;

ferner ist zu prüfen, ob nicht die Betriebe selbst die polnischen Ar-

beitskräfte nach erfolgter staatspolizeilicher Behandlung aus den Ar-

beitserziehungslagern abholen können.

Dienststellen der Sicherheitspolizei im Generalgouvernement, die

an den Sammeltransportverkehr noch nicht angeschlossen sind, überge-

ben die vertragsbrüchigen Polen - falls die Möglichkeit des Sonder-

transportes nicht besteht - dem nächsten Arbeitsamt zwecks Rücktrans-

ports in das Altreich. In der Begleitverfügung ist jedoch ausdrücklich

darauf hinzuweisen, daß die Polen nicht unmittelbar zum erneuten Arbeits

einsatz zu bringen, sondern der jeweils anzugebenden Staatspolizei-

leit-stelle des verlassenen Arbeitsortes zu überstellen sind.

B. Einleitung von Strafverfahren

gegen polnische Zivilarbeiter.

Von polnisehen Zivilarbeitern begangene Arbeitsvertragsbrüche

Aeeitsverweigerung, unerlaubtes Verlassen des Arbeitsplatzes usw.)

werden ausschließlich dureh staatspolizeiliche Maßnahmen - Einweisung

Arbeitserziehungs- bzw, Konzentrationslager - geahndet. In derar-

tigea Pellen erstattete Strafanzeigen sind daher unmittelbar der

taatspe izei-leit-stelle zuzuleiten. Der Herr Reichsarbeitsminister

hat durer Runderlaß vom 15.6.1940 - III b - 392/40 g - die Reichs-

treuhänder der Arbeit angewiesen, im Falle von Vertragsbrüchen polni-

 z ivilarbeiter grundsätzlich keinen Strafantrag zu stellen, scn-.

in die Dienststellen der Staatspolizei um ihr Eingreifen zu bitten.

Bei allen anderen - also auch kriminellen - von polnischen Zivil-

arbeitern begangenen strafbaren Handlungen sind die Ermittlungsvor-

gänge nach Abschluß der Ermittlungen grundsätzlich zunächst der zu-

ständigen Staatspolizei-leit-stelle zuzuleiten, die erforderlichenfalls

die Weiterleitung an die Justizbehörden veranlaßt. Ich habe jedoch kei-

ne Bedenken dagegen, daß zur Herbeiführung der staatspolizeilichen

Entscheidung nur eine kurze, aber für die Beurteilung des Palles aus-

reichende zusammenfassende Darstellung des Ermittlungsergebnisses, z.B.

Durchsehlag des Abschlußberichtes,übersandt wird.

Pestgenommene Polen sind bis zur Entscheidung der Geheimen

Staatspolizei am Festnahmeort - möglichst im Polizeigefängnis - wei-

ter in Haft zu halten.
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Die Orts- und Kreispolizeibehörden sowie die Gendarmeriedienst-

stellen sind durch die Staatspolizei-leit-stellen mit entsprechender

Veisung zu versehen.

In Vertretung:

gez.: H e y d r i c h

Beglaubigt:

Halleuberger

der

fleiangestebite.

icen

chen

Der Chef der Sihernelts-

pollet und des 50.

911

9866



Anlage zu Ziff. A I 2 (1.Satz)
(Din A 5
 r 
(hellblauer Karton )
V ord
erseiiee
OT
12
T
2
3
4
5
6
7
8
6
12 13
14
15
16
17
18
1
20
Name:(bei Frauen auch Geburtsname)
Wohnung: (Zei t der Ein-
Pens-Akte
tragung eins.)
(Vorname:
Bildverm.
Geburtstag u. ort:
Beruf:
Familienstand:
Finger-
Abdr.Karte
Staatsangehörigkeit:
Schrift-
ame
Prob
Deck-Adresse:
Glaubens
astellung:
hekenntnis:
E
der
Staatspol.-
Auftrag
Sachverhalt
leit-Stelle
z du0sea
Flüchtiger polnischer Arbeiter!
hat am
seinen Arbeitsplatz in
Stapo
Kreis
unerlaubt verlassen.
Letzter Heimatwohnort:
Kreis:
Distrikt:
bzw.Reg.Bez.
Pahndungsmaßnahmen sind eingeleitet.
wenden
G.St.Nr..
Rückaeite.
Datum
Staatspol...
Saehverhalt.
Auftr
istelle,G.-Zch
Falls der Flüchtige nach dem Fluchttage erneut in
Erscheinung tritt, ist sofort dem R.S.H.A. - Amt V
Zentrale Fahndungskartei - Mitteilung zu machen.



(Din A 5)
Anlage zu Ziffer A I 2 (3. Satz)
55a
Muster des Festnanmeersuchens.
Vorderseite
Gehe /me Staatspolizei
Staatsbolizei(leit)stelle
(Ort)
B.Nr.
_,den
An
a) die Staatliche Kriminalpolizei - Kriminalpolizei-leit-stelle-
in
zur Aufnahme in die Fahndungskartei und zur Weiterleitung
an das Reichssicherheitshauptamt - V C 2 e -
(Zentrale Fahndungskartei)
in B e r l i n C 2
Werderscher Markt 5/6
b) die Staatliche Kriminalpolizei - Kriminalpolizei-leit-stelle-
(den Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD)
in
zur Aufnahme in die Fahndungskartei und Durchführung der Fahn-
dung im Heimatgebiet.
+)e) die.Staatliche Kriminalpolizei - Kriminalpolizei-leit-stelle
in
zur Aufnahme in die Fahndungskartei und Durchführung der Fahn
dung in dem umseitig angegebenen vermitlichen Aufenthaltsort.
Im Auftrage:
ur im Bedarfsfalle
auszufüllen.
Vordruck A
V
Rückseite.
Festnanmeersucher
(Familienname; bei Frauen auch Geburtsname)
(Vornamen; Rufname unterstriehen)
geb.am:
in:
Kreis:
Letzter Wohnsitz im ehemaligen Polen:
Kreis:
,Distrikt (Reg.Bez.):
Polnische(r) Zivilarbeiter(in)
hat am
den Arbeitsplatz in
Kreis:
unerlaubt verlassen.
Er (Sie) hält sich möglicherweise in
auf.
Örtliche Fahndungsmassnahmen sind eingeleitet.
Verteiler und Anschrift umseitig.
98675



Anlage zu Ziffer A II l, Abs.7

(Din

Muster der Erledigungsmitteilung.

Vorderseite.

Geheime-Staatspolizei

Staatspolizei(leit)stelle

B.Nr.

(Ort)

, den

An

a) die Staatdiche Kriminalpolizei - Kriminalpolizei(leit)st

in

zur Löschung in der Fahndungskartei und zurWei terleitung

an das Reichssicherheitshauptamt - V C 2 e -

(Zentrale Fahndungskartei)

in B er l i n C

Werderscher Ma

b) die Staatliche Kriminalpolizei - Kriminalpolizei(leit)ste

(den Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD)

in

zur Löschung in der Fahndungskartei und Einstellung der Fak

dunge

+s) die Staatliche Kriminalpolizei - Kriminalpolizei(leit)stel

in

zur -Löschung in der Fahndungskartei und Einstellung der

Fahndung.

Im Auftrage:

nur

im Bedarfsfalle

ausfüllen.

muek B

Rückseite

Erledigungsmittei lung.

(Familienname; bei Frauen auch Geburtsname)

(Vornamen; Rufname unterstricien)

geb.am:

in

Kreis:

Letzter Arbeitsplatz in:

Kreis:

Polnische(r) Zivilarbeiter(in)

)ist am

än den Arbeitsplatz zurückgekehrt.

+) ist am

in

festgenommen worden.

+) befindet sich in

Verteiler und Anschrift umseitig.

+)Nichtzutreffendes streicheni



56a
le Staatspolizei-leit-stellen
je 5
le Kriminalpolizei-leit-stellen
je 5
le Kommandeure der Sicherheitspolizei
und des SD
je 5
achrichtlich
em
mt I ( I B 3) des Reichssicherheitshaupt
amtes
12
nt II (II C 3) des Rechssicherheitshaupt-
amtes
2
nt IV (IV D - ausl.Arb., IV C I, I V C 2,
IV Gst.) des Reichssicherheitshauptamtes
je 2 - 8
nt V des Reichssicherheitshauptamtes
10
errn Reichsarbeitsminister
10
en
öheren W- und Polizeiführern
je 1
Inspekteuren der Sicherheitspolizei
und des SD
je 1
efehlshabern der Sicherhei tspolizei
und des SD
je 1
D-Leit-Abschnitten
1
en
errn Reichsstatthaltern
in der Westmark,
in Wien,
Oberdonau,
Niederdonau,
Tirol,
Salzburg,
Kärnten,
Steiermark
je
andesregierungen (Innenministerien)
in Württemberg,
Baden,
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Thüringen,
Hlessen,
Hamburg,
Mecklenburg,
Oldenburg,
Breunschweigs
Bremen,
Anhalt,
Lippe-Detmod,
Schaumburg-Lippe
je 1
erren Regierungspräsidenten
in PreuBen,
Sachsen,
Sudetengau,
Danzig-Nestpreußen
Bayern
Wartheland
je 1
em Herrn Polizeipräsidenten in Berlin
1


